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Einführung 

Aus- und Fortbildungsberufe 
 

 
Anerkannte Ausbildungsberufe im Dualen System 
 
Etwa zwei Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland haben im Verlauf ihres Bildungsweges einmal eine 
Berufsausbildung im Dualen System absolviert, d.h. sie haben ihren Beruf überwiegend im Betrieb und in 
der Berufsschule erlernt und können darauf vielfältige berufliche Qualifikationen aufbauen. 
 
Der Zugang zum Dualen System der Berufsausbildung ist formal an keinen Schulabschluss gebunden; 
grundsätzlich steht die Ausbildung jedem offen. 
 
Im Dualen System wird 
• zum Facharbeiter / zur Facharbeiterin der Industrie, 
• zum Fachangestellten / zur Fachangestellten in Wirtschaft und Verwaltung, 
• zum Gesellen / zur Gesellin im Handwerk 
ausgebildet. 
 
Für die 356 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe (Stand: 1.10.2003), die derzeit zur Wahl stehen, 
wurden vom jeweils zuständigen Fachministerium (in der Regel das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) Ausbildungsordnungen 
erlassen. Sie enthalten für den betrieblichen Teil der Berufsausbildung die Mindestanforderungen, die für 
eine zeitgemäße Ausbildung auf hohem Niveau unverzichtbar sind. Gleichzeitig lassen sie der Praxis so 
viel Spielraum, dass künftige, noch nicht absehbare Entwicklungen in der Ausbildung berücksichtigt wer-
den können. 
 
 
Berufe 1996 bis 2004 
 
Der technologisch-wirtschaftliche Wandel hat in den letzten Jahren auch das Tempo der Er- und 
Überarbeitung von Ausbildungsordnungen beschleunigt: Seit 1996 sind 171 Ausbildungsordnungen be-
stehender Berufe auf den neuesten Stand gebracht worden; zur Erschließung neuer Tätigkeitsfelder wur-
den zusätzlich 59 völlig neue Berufe geschaffen, wie zum Beispiel 1997 Berufe im Bereich der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie, 1998 der Mechatroniker / die Mechatronikerin und der Fotomedien-
laborant / die Fotomedienlaborantin, 1999 der Fassadenmonteur / die Fassadenmonteurin, 2001 drei 
neue kaufmännischen Dienstleistungsberufe sowie 2002 der Bodenleger / die Bodenlegerin, die Fachkraft 
für Schutz und Sicherheit, die Fachkraft im Fahrbetrieb und der Maskenbildner / die Maskenbildnerin. Seit 
dem ersten August 2003 kann auch in den neuen Berufen Bauten- und Objektbeschichter / Bauten- und 
Objektbeschichterin (Stufenausbildung im Maler- und Lackierergewerbe), Bestattungsfachkraft, Elektroni-
ker / Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme, Fahrzeuglackierer / Fahrzeuglackiererin, In-
vestmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau und Kosmetiker / Kosmetikerin ausgebildet werden. 
 
Am ersten August 2004 treten die Ausbildungsordnungen für 25 modernisierte und für die folgenden fünf 
neuen Berufe in Kraft: 
 
• Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik /  

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik 
• Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin 
• Kraftfahrzeugservicemechaniker / Kraftfahrzeugservicemechaniker 
• Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin 
• Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin 
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Dass neugeschaffene Berufe auf den Bedarf der Wirtschaft treffen, zeigt sich in der steigenden Tendenz 
abgeschlossener Ausbildungsverträge, wie die nachfolgenden Zahlen ausgewählter neuer Berufe bis 
2003 zeigen: 
 
 
 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in ausgewählten neuen Berufen 

 

Beruf 2000 2001 2002 2003 
Verände-
rungen zu 

2002  

Mechatroniker /  Mechatronikerin 4.732 5.648 5.540 5.842 + 5,5 % 

Fachkraft für Veranstaltungstechnik 629 772 778 893 + 14,8 % 

Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswe-
sen -- 177 660 728 + 10,3 % 

Sport- und Fitnesskaufmann /  
Sport- und Fitnesskauffrau -- 397 954 1.065 + 11,6 % 

Veranstaltungskaufmann /  
Veranstaltungskauffrau -- 332 846 1.149 + 35,8 % 

Bodenleger / Bodenlegerin -- -- 120 227 + 89,2 % 

Fachkraft für Schutz und Sicherheit -- -- 114 492 + 331,6 % 

Maskenbildner / Maskenbildnerin -- -- 25 50 + 100,0 % 

Umwelttechnische Berufe:      

• Fachkraft für Abwassertechnik -- -- 308 410 +33,1 % 

• Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft -- -- 96 155 + 61,5 % 

• Fachkraft für 
Rohr-, Kanal- und Industrieservice -- -- 22 53 +141,0 % 

• Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik -- -- 85 134 + 57,6 % 

In Kraft seit 1. August 2003:      

Bauten- und Objektbeschichter /  
Bauten- und Objektbeschichterin 
(Stufenausbildung) -- -- -- 267 -- 

Bestattungsfachkraft -- -- -- 47 -- 

Elektroniker / Elektronikerin für Gebäude- 
und Infrastruktursysteme -- -- -- 26 -- 

Fahrzeuglackierer / Fahrzeuglackiererin -- -- -- 1.966 -- 

Investmentfondskaufmann /  
Investmentfondskauffrau -- -- -- 36 -- 

Kosmetiker / Kosmetikerin -- -- -- 362 -- 
 

(Die Bereiche IH, HW und ÖD sind zusammengefasst) 
 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Erhebung zum 30. September 2003 
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Neue und modernisierte Ausbildungsberufe 

1996 bis 20041 
 
 
 
 

Jahr neu modernisiert insgesamt 

1996 3 18 21 

1997 14 35 49 

1998 11 18 29 

1999 4 26 30 

2000 4 9 13 

2001 3 8 11 

2002 8 11 19 

2003 7 21 28 

2004 5 25 30 

1996 
bis 

2004 
59 171 229 

Anzahl der neuen und modernisierten 
Ausbildungsberufe 1996 bis 2004 

 Stand: August 2004 
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1 ab Seite 83 dieser Broschüre findet sich eine vollständige Liste aller seit 1996 in Kraft getretenen neuen und modernisierten Aus-
bildungsberufe. 



 
In Kraft seit 1. August 2004 

 
 
Neue Ausbildungsberufe: 
 
• Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik 

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik 
• Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin 
• Kraftfahrzeugservicemechaniker / Kraftfahrzeugservicemechaniker 
• Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin 
• Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin 
 
Modernisierte Ausbildungsberufe: 
 
• Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin 
• Aufbereitungsmechaniker / Aufbereitungsmechanikerin 
• Bäcker / Bäckerin 
• Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerin im Betriebsdienst 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Fachlagerist / Fachlageristin 
• Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterin für visuelles Marketing 
• Glasveredler / Glasveredlerin 
• Holzbearbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungsmechanikerin 
• Industriemechaniker / Industriemechanikerin 
• Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 
• Kaufmann / Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistung 
• Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 
• Maßschneider / Maßschneiderin 
• Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik /  

Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik 
• Modist / Modistin 
• Raumausstatter / Raumausstatterin 
• Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker /  

Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin 
• Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau 
• Schuhmacher / Schuhmacherin 
• Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  

Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie 
• Verkäufer / Verkäuferin 
• Wasserbauer / Wasserbauerin 
• Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 
• Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin 
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Neuordnungsverfahren 
 
Die Erarbeitung neuer oder die Modernisierung bestehender Ausbildungsordnungen und ihre Abstimmung 
mit den Rahmenlehrplänen der Länder erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, in das die an der berufli-
chen Bildung Beteiligten, also Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder maßgeblich einbezogen 
sind.  
 
Ausgangspunkt einer Neuordnung von Ausbildungsberufen im Dualen System auf der Grundlage der §§ 
25 und 26 des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung ist ein entsprechender Qualifikations-
bedarf in der Wirtschaft. In einem Antragsgespräch beim zuständigen Bundesministerium, in der Regel 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung sowie im Konsens mit den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer die jeweiligen bildungspolitischen Eckwerte festgelegt. Diese bilden die Grundlage für die Erarbei-
tung des Entwurfs der Ausbildungsordnung und deren Abstimmung mit dem Rahmenlehrplan des Sekre-
tariats der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK). 
 
Der Entwurf der Ausbildungsordnung (für den betrieblichen Teil der Ausbildung) wird grundsätzlich unter 
Federführung des Bundesinstituts für Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen des 
Bundes erarbeitet, die von den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer benannt werden. 
Den Entwurf des Rahmenlehrplans (für den schulischen Teil der Ausbildung) erarbeiten die Sachverstän-
digen der Länder, die von den einzelnen Kultusministerien benannt werden. Die inhaltliche und zeitliche 
Abstimmung der beiden Entwürfe erfolgt u.a. durch die gegenseitige Teilnahme an Getrennten Sitzungen 
der Sachverständigen. 
 
Die Ausbildungsordnungen treten nach ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft, in der Regel 
zum folgenden 1. August, also zum Beginn eines neuen Ausbildungsjahres.  
 
 
Neuordnungsarbeiten: Informationen des BIBB im Internet  
 
sind über das Informationssystem A.WE.B (Aus- und Weiterbildung) des Instituts unter der Internet-
Adresse http://www.bibb.de/de/774.htm zu finden. 
 
 
Informationen und Bezugsquellen 
 
Ausbildungsordnungen 
werden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht; zusätzlich erscheinen sie gemeinsam mit den Rahmenlehr-
plänen (Grundlage für die länderspezifischen Lehrpläne für Berufsschulen) und Ausbildungsprofilen im 
Bundesanzeiger. Einzeln zu beziehen sind die Ausbildungsordnungen nebst Rahmenlehrplänen - zum 
Teil auch fremdsprachige Ausbildungsprofile - im W. Bertelsmann Verlag Bielefeld in der Reihe „Ord-
nungsmittel“. Die (Staffel-)Preise richten sich nach dem Seitenumfang der Ausbildungsordnung, der Aus-
führung (z.T. kartoniert) und der Anzahl der Exemplare, die zu bestellen sind beim 
 
W.Bertelsmann-Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 10 06 33 
33506 Bielefeld 
Tel.: 0521 / 911 01-0 
Fax: 0521 / 911 01-79 
E-Mail: service@wbv.de 
Internet: www.wbv.de 
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Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 
 
Das BIBB führt das „Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe“. Es wird jährlich herausgegeben 
und enthält neben allen anerkannten Ausbildungsberufen weitere Regelungen für die Berufsbildung (auch 
außerhalb des Geltungsbereiches des Berufsbildungsgesetzes - BBiG -), bundes- und landesrechtliche 
Aus- und Weiterbildungsregelungen im Gesundheits- und Sozialwesen; Regelungen der zuständigen Stel-
len (Kammern) für die Berufsausbildung Behinderter, ein Verzeichnis von Regelungen für die berufliche 
Weiterbildung und Umschulung sowie ein Verzeichnis der zuständigen Stellen. Das Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsberufe erscheint ebenfalls beim W. Bertelsmann-Verlag, Bielefeld. 
 
 
Erläuterungen und Umsetzungshilfen zu Ausbildungsordnungen  
 
Bei der Umsetzung neuer Ausbildungsordnungen in die betriebliche Praxis bieten vom BIBB in Zusam-
menarbeit mit den Berufs-Experten aus den Neuordnungsverfahren erarbeitete Erläuterungen hilfreiche 
Anregungen und Unterstützung. Derzeit liegen für über 90 Berufe Erläuterungen und Umsetzungshilfen 
vor, weitere werden vorbereitet (siehe S. 87 in diesem Heft). Sie sind zu beziehen beim  
 
BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH, Vertrieb 
 
Postfach 82 01 50 
90252 Nürnberg 
Tel: 0911 / 9676-175 
Fax: 0911 / 9676-189 
E-Mail: serviceteam@bwverlag.de  
Internet: www.bwverlag.de 
 
 
Berufswahl / Ausbildungsstellen-Suche /   
Informationen der Bundesagentur für Arbeit im Internet 
 
Bei der Vorbereitung auf die Berufswahl und bei der Suche nach Ausbildungsstellen hilft die Bundes-
agentur für Arbeit, bzw. das jeweils zuständige Arbeitsamt / Arbeitsagentur mit seinem Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ), das vielfältige Informationen und Entscheidungshilfen bereitstellt. Das Angebot 
reicht von Beratungsgesprächen über Informationsmappen, berufskundliche Kurzbeschreibungen zum 
Mitnehmen, weiterführende Literatur und Filme bis zu Datenbanken für die Aus- und Weiterbildung. 
 
Im Internet bietet die Bundesanstalt für Arbeit unter der Adresse www.arbeitsagentur.de vielfältige An-
gebote zum Thema Ausbildung und Berufswahl. 
 
Mit dem BERUFEnet stellt die Bundesagentur für Arbeit eine umfangreiche Datenbank für Ausbildungs- 
und Tätigkeitsbeschreibungen zur Verfügung.  
 
Die Datenbank KURS für Aus- und Weiterbildung präsentiert schnell und übersichtlich Informationen zu 
den unterschiedlichsten Bildungsangeboten. 
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Fortbildungsberufe / Fortbildungsordnungen 
 
Auf der Grundlage eines Ausbildungsberufs können durch gezielten Erwerb einschlägiger beruflicher Er-
fahrung und Aufstiegsfortbildung anerkannte Fortbildungsabschlüsse erworben werden, die analoge Vor-
teile und Berechtigungen bewirken können wie Ausbildungsberufe: Einstellung für bestimmte Funktionen, 
entsprechende tarifliche Eingruppierung, öffentliche Förderung (in erster Linie nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz: AFBG), Entwicklungschancen in Beruf und Bildungssystem (Erwerb höherwerti-
ger Abschlüsse, Zugang zum Hochschulsystem). Deshalb spricht man hier in Analogie zum Ausbildungs-
bereich auch von Fortbildungsberufen. Etwa 12 % der Erwerbsbevölkerung haben einen Fortbildungsbe-
ruf dieser oder vergleichbarer Art. 
 
Es sind zwei Typen von Fortbildungsregelungen auf der Grundlage von Berufsbildungsgesetz (BBiG) und 
Handwerksordnung (HwO) zu unterscheiden: 
 
• Einerseits können die zuständigen Stellen (weit überwiegend die Wirtschaftskammern, im öffentlichen 

Bereich aber auch Behörden) aufgrund von § 46.1 BBiG für ihren regionalen Zuständigkeitsbezirk 
Rechtsvorschriften erlassen. Auf diese Weise kommt eine Vielzahl gleicher oder ähnlicher Regelun-
gen zum gleichen Beruf zustande (s.u.), auf deren überregionale Abstimmung die Kammerorganisati-
onen Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und Deutscher Handwerkskammertag 
(DHKT) durch Empfehlungen hinwirken. 

 
• Wenn ein Bedarf nach bundeseinheitlicher Regelung der Prüfungen und der Berufe besteht, regelt der 

Bund derartige Fortbildungsprüfungen durch Rechtsverordnungen auf der Grundlage von 
§ 46.2 BBIG bzw. § 42.2 oder § 45 (Meister) HwO, so genannte „Fortbildungsordnungen“, im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips und konkretisiert in bestimmten Kriterien, die 1976 und 1996 mit den Sozi-
alparteien abgestimmt worden sind. Diese Bundesregelungen für Fortbildungsberufe setzen die ent-
sprechenden Kammerregelungen außer Kraft. I.d.R. ist eine der Voraussetzungen für Bundesrege-
lungen ein hinreichender Vorlauf an Erfahrungen mit Rechtsvorschriften der zuständigen Stellen gem. 
§ 46.1 BBiG / § 42.1 HwO. 

 
Im Weiterbildungsbereich ist das für die Regelungen zuständige Bundesministerium das BMBF. Es han-
delt im Einvernehmen mit dem BMWA und den fachlich zuständigen Bundesministerien. Für den Erlass 
von Fortbildungsordnungen gilt ein ähnliches Antrags- und Bearbeitungsverfahren wie für Ausbildungs-
ordnungen, es ist allerdings in wesentlichen Punkten erheblich flexibler:  
Insbesondere gelten Fortbildungsregelungen nur für die prüfenden zuständigen Stellen und die Prüfungs-
beteiligten, sie haben also keinen Ausschließlichkeitsanspruch wie die Ausbildungsordnungen, müssen 
sich also in der Konkurrenz zu privaten Weiterbildungsangeboten und nicht nach BBiG geregelten Ab-
schlüssen behaupten. Außerdem regeln die Fortbildungsregelungen i.d.R. nur die Prüfungen, nicht den 
Qualifizierungsgang. Bis auf Ausnahmefälle, in denen sie direkt betroffen sind, sind die Länder an den 
Regelungsverfahren nicht beteiligt. 
 
Fortbildungsberufe sind nicht nur als einzelne Berufsregelung von Bedeutung. Das System der Fortbil-
dungsberufe eröffnet vielmehr eine Vielfalt beruflicher Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, die die 
Attraktivität der beruflichen Bildung insgesamt erhöhen. Fortbildungsberufe bilden die „vertikale Kompo-
nente“ des Berufsbildungssystems und gleichzeitig auch dessen lebensgeschichtliche Komponente, weil 
dadurch spätere berufliche Entwicklungsphasen, nicht nur der Einstieg, sondern auch Karriereschritte, 
Umstieg, Wiedereinstieg etc. eine Stütze erhalten. 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialparteien haben 1996 eine Vereinbarung darüber getroffen, welche 
Kriterien für die Beantragung von Fortbildungsordnungen beim Bund gelten sollen. Im Jahr 2000 haben 
sie darüber hinaus ein System aus drei Qualifikationsebenen vereinbart, in das die einzelnen Fortbil-
dungsregelungen / Fortbildungsberufe eingeordnet werden können. Auf der untersten Ebene liegen die 
Regelungen für Facharbeiter / Fachangestellte, die bestimmte Spezialistenqualifikationen erworben ha-
ben, auf der mittleren Ebene die Fortbildungsordnungen für Meister / Meisterinnen, Fachwirte / Fachwir-
tinnen und Fachkaufleute und vergleichbare Regelungen, auf der obersten Ebene Betriebswirtregelungen 
und vergleichbare Fortbildungsberufe. 
 
In diesem System sind die Fortbildungsabschlüsse jeweils von mehreren Ausbildungsberufen aus er-
reichbar, so z.B. ein Industriemeister oder Fachwirt von den meisten Ausbildungsberufen der jeweiligen 
Branche, der technische Betriebswirt von allen Industriemeistern aus etc.  
 

11 



 
Neue Fortbildungsberufe 
 
Neue ordnungsrelevante Entwicklungen in den Qualifikationsanforderungen zeigen sich häufig zuerst in 
Fortbildungsregelungen der zuständigen Stellen, weil sie zunächst regional entstehen, bevor sie sich bei 
entsprechendem Bedarf sukzessive über alle Kammerbezirke der Bundesrepublik verbreiten. Analoges 
gilt für Standards, die private Weiterbildungsanbieter im Markt einführen. Diese Vorgänge können über 
den Weiterbildungsmonitor des BIBB erfasst werden. Die Entwicklung der Fortbildungsregelungen der 
zuständigen Stellen wird im Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe dokumentiert. 
 
In 2002 entstanden ca. 40 neue Fortbildungsberufe durch Regelungen der zuständigen Stellen. Der inhalt-
liche Schwerpunkt dieser Neuregelungen lag auf kaufmännischen Funktionen und technischen Dienst- 
und Beratungsdienstleistungen im Handwerk. Auf der Bundesebene entstanden sechs Fortbildungsberufe 
für die IT- Branche. 
 
2003 traten folgende bundesweite Fortbildungsverordnungen in Kraft:  
• Geprüfter Industriemeister / Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Digital- und Printmedien 
• Geprüfter Meister für Schutz und Sicherheit / Geprüfte Meisterin für Schutz und Sicherheit 
 
2004 traten folgende bundesweite Fortbildungsverordnungen in Kraft: 
• Geprüfter Fachbauleiter / Geprüfte Fachbauleiterin im Tischler-Handwerk 
• Geprüfter Fertigungsplaner / Geprüfte Fertigungsplanerin im Tischler-Handwerk 
• Geprüfter Kundenberater / Geprüfte Kundenberaterin im Tischler-Handwerk 
 
Informationen und Bezugsquellen 
 
Fortbildungsordnungen werden wie Ausbildungsordnungen im Bundesgesetzblatt und im Bundesanzeiger 
gemeinsam mit dem Fortbildungsprofil veröffentlicht. Wie bei Ausbildungsordnungen sind Neuordnungs-
arbeiten für Fortbildungsberufe im Informationssystem A.W.E.B. des BIBB zu finden. 
(http://www.bibb.de/de/774.htm) Die Fortbildungsberufe sowohl der zuständigen Stellen wie des Bundes 
werden auch im Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe geführt und finden sich im Informations-
system der Bundesagentur für Arbeit: BERUFEnet. 
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Kurzbeschreibungen 
 

der zum 1. August 2004 in Kraft getretenen 
 

neuen und modernisierten Ausbildungsberufe 
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Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik /  
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik 

 
 
Was ist neu? 
Es handelt sich bei diesem Ausbildungsberuf um einen neuen Beruf der Bauwirtschaft. Die Lerninhalte der ersten 
beiden Ausbildungsjahre sind identisch mit den Ausbildungsinhalten für die Berufsausbildung Hochbaufacharbeiter / 
Hochbaufacharbeiterin mit dem Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten. Dieser 2jährige Berufsabschluss ist ggf. 
auf die ersten 2 Jahre der Ausbildung zum / zur Bauwerksmechaniker / -in für Abbruch und Betontrenntechnik anzu-
rechnen. Im dritten Ausbildungsjahr werden die unterschiedlichen Abbruch-, Bohr- und Trennverfahren, die von Hand 
und mit Maschinen und Geräten auszuführen sind, vermittelt. Die Zwischen- und Abschlussprüfung sind den derzeiti-
gen Standards angepasst worden (keine gestreckte Prüfung). Eine besondere Regelung soll sicherstellen, dass der 
Prüfling, der nach einer 3jährigen Ausbildung die Abschlussprüfung nicht besteht, unter Berücksichtigung bestimmter 
Kriterien, den Abschluss zum / zur Hochbaufacharbeiter / -in erhalten kann. Die Möglichkeit, die Abschlussprüfung 
zweimal zu wiederholen, bleibt weiterhin erhalten. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
Die zuständigen Sozialpartner haben sich aufgrund der besonderen Struktur und der damit ausgewiesenen Anrech-
nungsmöglichkeit der Berufsausbildung Hochbaufacharbeiter / -in auf die ersten beiden Ausbildungsjahre darauf ver-
ständigt, mit der Berufsausbildung bereits ab dem 1. August 2003 zu beginnen und nach dem Inkrafttreten der neuen 
Verordnung diese zu vereinbaren. 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild, 3. Ausbildungsjahr):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeitsplan und Ablaufplan, 
6. Einrichten, Sichern und Räumen von Baustellen, 
7. Ausführen von Bohr- und Trennverfahren mit Baumaschinen und -geräten, 
8. Ausführen von Abbruchverfahren mit Baumaschinen und -geräten, 
9. Führen und Instandhalten von Baumaschinen, -geräten und -fahrzeugen, 
10. Trennen und Zwischenlagern von Abbruchmaterialien, 
11. Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen, 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
2. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 15, ausgegeben zu Bonn am 8. April 2004, S. 522 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Dieter Weiß 
Tel.: 0228 / 107 2220 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: weiss@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik /  
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik2  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerinnen für Abbruch und Beton-
trenntechnik arbeiten sowohl im Bestand und im Neubau als auch in der Sanierung, Modernisierung und Instand-
setzung auf unterschiedlichen Baustellen, zum Beispiel im Wohnungsbau, im öffentlichen Bau oder im Gewerbe- 
und Industriebau. Sie führen Abbrucharbeiten, den planmäßigen Rückbau sowie Bohr- und Trennarbeiten an 
technischen Anlagen, Bauwerken und Bauwerksteilen aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Stahl und Holz durch. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerinnen für Abbruch und Beton-
trenntechnik führen diese Arbeiten auf der Grundlage von technischen Unterlagen und von Arbeitsaufträgen allein 
und in Kooperation mit anderen selbstständig durch. Sie planen und koordinieren ihre Arbeit, stimmen sich mit 
den am Bau Beteiligten ab, richten Baustellen ein, ergreifen Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsablaufes, 
zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz auf der Baustelle. Sie prüfen 
ihre Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, dokumentieren sie, führen qualitätssichernde Maßnahmen durch, be-
rechnen die erbrachte Leistung und übergeben die geräumte Baustelle. 
 
Im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten setzen Bauwerksmechaniker für Abbruch und 
Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerinnen für Abbruch und Betontrenntechnik Baumaschinen und Geräte 
ein, bauen Arbeits-, Schutz- und Traggerüste auf und ab. 
 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und 
Bauwerksmechanikerinnen für Abbruch und Betontrenntechnik 
• führen Messarbeiten durch, 
• stellen Schalungen für Fundamente, rechteckige Stützen und Balken sowie für ebene Wände und Decken 

her, bauen sie auf, versteifen sie und spannen sie ab, 
• stellen Schalungen für konische Formen, Stützenköpfe, Podeste, gerade und gewendelte Treppenläufe her, 
• stellen Schalungen für sichtbaren Beton her, 
• stellen Bewehrungen her und bauen sie ein und fertigen Bewehrungseinheiten vor, 
• prüfen Frisch- und Festbeton, 
• fördern Beton, bringen ihn ein, verdichten ihn und bearbeiten die Oberfläche von Hand und mit Hilfe von 

Maschinen, 
• behandeln Beton nach, 
• stellen Stahlbetonfertigteile her, lagern und transportieren sie und bauen sie ein, 
• dichten Bauwerke aus Beton und Stahlbeton gegen nichtdrückendes Wasser ab, 
• stellen Außen- und Innenwände mit unterschiedlichen Steinen und Platten in unterschiedlichen Verbandsar-

ten her, 
• bauen Dämmstoffe für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz ein, 
• führen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Ausführung von  Bohr-, Trenn- und Abbrucharbeiten durch, 
• führen Bohrarbeiten mit Bohrmaschinen und -geräten durch, 
• führen Trennarbeiten mit Baumaschinen und -geräten durch, 
• stellen Fugen her, 
• führen Abbruch- und Rückbauarbeiten mit Baumaschinen und -geräten unter Anwendung von unterschiedli-

chen Verfahren durch, 
• führen Baumaschinen, -geräte und -fahrzeuge und halten sie in Stand und 
• trennen und verwerten von Abbruchmaterialien und veranlassen die Entsorgung. 
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2 Die ersten beiden Ausbildungsjahre der Berufsausbildung zum / zur Bauwerksmechaniker / -in für Abbruch und Betontrenntechnik 
berücksichtigen die Ausbildung der 1. Stufe der Stufenausbildung in der Bauwirtschaft; zum Hochbaufacharbeiter / zur Hochbau-
facharbeiterin mit dem Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten 



Fahrradmonteur /  
Fahrradmonteurin 

 
 
Was ist neu? 
Für junge Menschen mit eher praktischer Begabung wurde der „theoriegeminderte“, zweijährige Ausbildungsberuf 
„Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin“ erarbeitet. Seine Bestimmungen wurden in enger Anlehnung an die Berufsbild-
positionen der Zweiradmechaniker-Ausbildung, seit dem 1. August 2003 in Kraft, festgelegt. Mit der neuen zweijähri-
gen Ausbildung soll die Chance eröffnet werden, dass fertig ausgebildete Fahrradmonteure und Fahrradmonteurinnen 
nach ihrer Abschlussprüfung sich fortbilden können zum Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrradtechnik.  
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren von Arbeitsergebnissen, 
6. Qualitätsmanagement, 
7. Messen und Prüfen an Systemen, 
8. Betriebliche und technische Kommunikation, 
9. Kommunikation mit internen und externen Kunden, 
10. Bedienen von Fahrrädern und Systemen, 
11. Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrrädern und Systemen sowie von Betriebseinrichtungen, 
12. Montieren, Demontieren und Instandsetzen von Bauteilen, Baugruppen und Systemen, 
13. Manuelles und maschinelles Bearbeiten, 
14. Herstellen und Instandhalten von Systemen und Anlagen der Fahrradtechnik, 
15. Bereitstellen von Waren und Dienstleistungen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
18. Mai 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 27. Mai 2004, S. 993 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Lothar Rütter 
Tel.: 0228 / 107 2328 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: ruetter@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin  
 
2. Ausbildungsdauer 
2 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Fahrradmonteure und Fahrradmonteurinnen arbeiten in Betrieben des Zweiradhandels und des Zweiradhandwerks. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Fahrradmonteure und Fahrradmonteurinnen arbeiten selbständig in Verantwortung für die vollständige Ausführung 
ihrer Arbeitsaufträge. Sie montieren Fahrräder aus Bauteilen, Baugruppen und Systemen und halten sie instand. Sie 
ändern Fahrräder im Rahmen gegebener Einstellmöglichkeiten und durch Austausch von Komponenten nach Kun-
denwünschen. Sie rüsten Fahrräder mit Zubehör- und Zusatzeinrichtungen aus.  
 
Bei ihren Arbeiten wenden sie berufsfachliche Techniken an wie Prüfen, Messen, Montieren, Demontieren, Fügen, 
Trennen, sowie manuelles und maschinelles Bearbeiten. Sie planen und kontrollieren Arbeitsabläufe, wenden Prüf- 
und Messeinrichtungen an und bewerten Arbeitsergebnisse. 
 
Fahrradmonteure und Fahrradmonteurinnen 
• halten Fahrräder und andere branchenüblichen Produkte instand 
• montieren und demontieren Bauteile, Baugruppen und Systeme 
• rüsten Fahrräder mit Zubehör- und Zusatzteilen aus 
• empfehlen Dienstleistungen, Waren und Produkte 
• beraten Kunden hinsichtlich Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
• stellen Fahrrädern aus Einzelkomponenten her. 
 
 

17 



18 



Kraftfahrzeugservicemechaniker /  
Kraftfahrzeugservicemechaniker3 

 
 
Was ist neu? 
Es handelt sich um eine Verordnung über die Entwicklung und Erprobung eines neuen zweijährigen Ausbildungsberu-
fes. Nach bestandener Abschlussprüfung kann die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroni-
ker / Kraftfahrzeugmechatronikerin nach den Vorschriften für das dritte Ausbildungsjahr fortgesetzt werden. Die in der 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugservicemechaniker / Kraftfahrzeugservicemechanikerin erzielten 
Leistungen werden als Teil 1 der Gesellen-/ Abschlussprüfung Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatro-
nikerin entsprechend § 1 der Verordnung über die Erprobung einer neuen Ausbildungsform für die Berufsausbildung 
zum Kraftfahrzeugmechatroniker / zur Kraftfahrzeugmechatronikerin vom 9. Juli 2003 (BGBl. I S. 1375) bewertet und 
in das Gesamtergebnis einbezogen. 
 
Beim Bundesinstitut für Berufsbildung wird ein Sachverständigenbeirat zur Begleitung der Erprobung gebildet, der 
insbesondere die Konsequenzen für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt beurteilen soll. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung:  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen, 
6. Qualitätsmanagement, 
7. Bedienen von Fahrzeugen und Betriebseinrichtungen, 
8. Durchführen von Service- und Pflegearbeiten an Fahrzeugen und Betriebseinrichtungen, 
9. Messen und Prüfen an Systemen, 
10. Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen sowie von Betriebseinrichtungen, 
11. Montieren, Demontieren und Instandsetzen von Fahrzeugen, 
12. Betriebliche und technische Kommunikation, Kommunikation mit Kunden, 
13. Diagnostizieren von Fehlern, Ermitteln von Störungen und deren Ursachen.  
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
2. Juni 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 27, ausgegeben zu Bonn am 11. Juni 2004, S. 1057 
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3 Dieser Ausbildungsberuf wurde nicht unter Mitwirkung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) erarbeitet. 



Maschinen- und Anlagenführer /  
Maschinen- und Anlagenführerin 

 
 
Was ist neu? 
Es handelt sich um einen neuen zweijährigen branchenübergreifenden Ausbildungsberuf. Maschinen- und Anlagen-
führer / Maschinen- und Anlagenführerinnen arbeiten in nahezu allen Produktionsbereichen unterschiedlicher Bran-
chen. Sie führen prozessorientiert integrierte Fertigungsaufgaben aus. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die 
Steuerung des Materialflusses für Produktionsmaschinen und die Qualitätssicherung. Durch eine Anrechnungsrege-
lung wird der Übergang in einen drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf ermöglicht und gefördert werden. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung:  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Zuordnen und Handhaben von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen, 
6. Betriebliche und technische Kommunikation, 
7. Planen von Arbeitsabläufen, 
8. Prüfen, 
9. Branchenspezifische Fertigungstechniken, 
10. Steuerungs- und Regelungstechnik 
11. Einrichten und Bedienen von Produktionsanlagen, 
12. Steuern des Materialflusses, 
13. Warten und Inspizieren von Maschinen und Anlagen, 
14. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen, 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
27. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 19, ausgegeben zu Bonn am 30. April 2004, S. 647 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Christiane Reuter 
Tel.: 0228 / 107 2225 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: reuter@bibb.de 
 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
2 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerinnen arbeiten in nahezu allen Produktionsbereichen 
der verschiedenen Branchen der Industrie.   
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerinnen 
• bereiten Arbeitsabläufe vor,  
• wählen Prüfverfahren und Prüfmittel aus und wenden diese an, 
• wählen manuelle und maschinelle Fertigungstechniken aus und wenden diese an, 
• wählen Werkstoffe aus und bearbeiten diese nach technischen Unterlagen, 
• nutzen Steuerungs- und Regelungseinrichtungen, richten Produktionsanlagen ein und bedienen diese, 
• steuern den Materialfluss, 
• warten und inspizieren Maschinen und Anlagen, 
• führen qualitätssichernde Maßnahmen durch. 
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Schädlingsbekämpfer /  
Schädlingsbekämpferin 

 
 
Was ist neu? 
Bisher war die Berufsausbildung zum Schädlingsbekämpfer / zur Schädlingsbekämpferin nicht geregelt. Zwar gab es 
1955 schon einmal eine Ausbildungsordnung; diese wurde aber 1972 durch eine BMWi-Sammelverordnung für sog. 
Splitterberufe zusammen mit anderen Ausbildungsordnungen wieder aufgehoben. 1984 wurde dann eine Verordnung 
zur beruflichen Umschulung zum Geprüften Schädlingsbekämpfer / zur Geprüften Schädlingsbekämpferin erlassen. 
Diese wird jetzt durch eine neue Ausbildungsordnung ersetzt, die den Anforderungen an eine moderne und praxisna-
he Berufsausbildung entspricht. Die Lerninhalte orientieren sich an den für den neuen Beruf von Experten für notwen-
dig erachteten Qualifikationen - dies auch mit Blick darauf, dass bei der Schädlingsbekämpfung der Umgang mit Ge-
fahrstoffen eine Rolle spielen kann. Die neue qualifizierte Ausbildung sichert für die Zukunft eine Schädlingsbekämp-
fung nach dem Stand der Technik und der aktuellen Rechtslage vor allem im Gesundheits- und Umweltschutz. Da-
durch erfährt die Schädlingsbekämpfung die von Fachleuten schon lange geforderte Aufwertung. Zugleich wird mit 
dem neuen Ausbildungsberuf der weniger qualifizierten nebenberuflichen Schädlingsbekämpfung entgegengewirkt. 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Rechtsvorschriften und Normen, 
6. Kommunikation und Information, 
7. Planen von Arbeitsabläufen, 
8. Bedienen und Warten von Betriebsmitteln, 
9. Umgang mit und Anwendung von Gefahrstoffen, 
10. Umgang und Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, 
11. Sichern des Arbeitsbereiches, 
12. Feststellen von Schädlingsbefall im Gesundheits- und Vorratsschutz, im Holz- und Bautenschutz sowie im Pflan-

zenschutz, 
13. Planen und Durchführen von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Gesundheits- und Vorratsschutz, im Holz- 

und Bautenschutz sowie im Pflanzenschutz, 
14. Kundenberatung, 
15. Qualitätssichernde Maßnahmen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
15. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 36, ausgegeben zu Bonn am 20. Juli 2004, S. 1638 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Bettina von Brauchitsch 
Tel.: 0228 / 107 2629 
Fax: 0228 / 107 2993 
E-Mail: brauchitsch@bibb.de 
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Ausbildungsprofil / Ausbildungsberufsbild  
 
1. Berufsbezeichnung 
Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Schädlingsbekämpfer und Schädlingsbekämpferinnen arbeiten im Gesundheits- und Vorratsschutz, im Holz- und 
Bautenschutz sowie im Pflanzenschutz an wechselnden Einsatzorten im Innen- und Außenbereich für öffentliche, 
gewerbliche und private Auftraggeber. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Schädlingsbekämpfer und Schädlingsbekämpferinnen schützen Menschen, Tiere, Pflanzen, Vorräte, Materialien, 
Bauten und Umwelt durch präventive Maßnahmen und - wenn erforderlich - durch Bekämpfungsmaßnahmen vor 
negativer Beeinflussung durch Schädlinge. Als Dienstleister handeln sie kundenorientiert und berücksichtigen dabei 
Rechtsvorschriften, technische und organisatorische Vorgaben, Regelwerke sowie spezifische Arbeits- und Betriebs-
anweisungen. 
 
Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferinnen 
• planen und führen Maßnahmen zur präventiven Abwehr und Bekämpfung von Schädlingen durch, 
• beurteilen Gefährdungspotentiale für die Umwelt und leiten Präventions- und Abwehrmaßnahmen gegen Schäd-

linge ein, 
• überprüfen und überwachen objektspezifische Maßnahmen zur Gebäudekontrolle, 
• führen Kontrollmaßnahmen und biotechnisches Monitoring im Innen- und Außenbereich durch und leiten bei 

festgestelltem Schädlingsbefall Maßnahmen ein, 
• identifizieren Art und Gefährdungspotential von Schädlingen, 
• wählen das am besten geeignetste Schädlingsbekämpfungsmittel unter Berücksichtigung der örtlichen und sach-

lichen Gegebenheiten aus und wenden es umweltbewusst an, 
• informieren über Art, Umfang, Ursache und Auswirkung des Schädlingsbefalls, über Art, Umfang und Dauer der 

Bekämpfung, über die Wirkungsweisen der Bekämpfungsmittel sowie über Sicherheits- und Vorbeugemaßnah-
men,  

• dokumentieren die durchgeführten Maßnahmen, 
• arbeiten hauptsächlich selbständig, aber auch im Team und in Kooperation mit anderen Gewerken, 
• bedienen, pflegen und warten Geräte für die Schädlingsbekämpfung, überprüfen deren Funktionstüchtigkeit und 

Sicherheit und veranlassen Reparaturen. 
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Anlagenmechaniker /  
Anlagenmechanikerin 

 
 
Was ist neu? 
In dem moderniserten Ausbildungsberuf ist die Strukturkonzeption in Form von Fachrichtungen (Apparatetechnik, 
Versorgungstechnik) zugunsten einer größeren Einsatzbreite der Absolventen und Absolventinnen - vom Anlagenbau 
über den Apparate- und Behälterbau, der Instandhaltungstechnik, der Rohrsystemtechnik bis zur Schweißtechnik - 
aufgegeben worden. Die zukünftige Berufsbefähigung zeichnet sich durch eine breite Aufgabenintegration und weit-
reichende Selbstorganisation aus. Hierzu gehören die Prozessorientierung, verantwortliches Handeln im Rahmen des 
betrieblichen Qualitätsmanagements, mehr eigenverantwortliche Dispositions- und Terminverantwortung, Kundenori-
entierung (insbesondere mit internen Kunden) sowie das Anwenden englischer Fachbegriffe in der Kommunikation. 
 
Wie alle anderen modernisierten „industriellen Metallberufe“ hat auch der Anlagenmechaniker 
• 50 % gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) mit den anderen industriellen Metall-Ausbildungsberufen 

sowie 50 % berufsspezifische Fachqualifikationen,  
• seine Ausrichtung an den Geschäftsprozessen des Einsatzgebietes des Ausbildungsbetriebes,  
• eine zeitliche Gliederung (Zeitrahmen), die die Verknüpfung von Kern- und Fachqualifikationen mit dem Einsatz-

gebiet verdeutlicht,  
• eine „Gestreckte Abschlussprüfung“, d. h. keine Zwischenprüfung, stattdessen einen vorgezogenen ersten Teil 

der Abschlussprüfung.  
 
Die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Der Teil I ( ehemalige Zwischenprüfung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis der Abschlussprü-
fung bei.. 
Die Abschlussprüfung, Teil II, besteht aus den Prüfungsbereichen Arbeitsauftrag, Auftrags- und Funktionsanalyse, 
Fertigungstechnik sowie Wirtschaft und Sozialkunde. Dabei kann der Arbeitsauftrag sowohl als „betrieblicher Auftrag“ 
als auch als überregional erstellte praktische Aufgabe durchgeführt werden. 
In beiden Fällen muss der Prüfling durch das dazugehörige Fachgespräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug 
zur Durchführung der praktischen Aufgabe nachweisen. 
Anstatt der ehemals fachsystematisch gegliederten schriftlichen Prüfung soll der Prüfling nun anwendungsbezogene, 
fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten. Im Prüfungsbereich Auftrags und Funktionsanalyse soll er zeigen, 
dass er die Funktionsfähigkeit von Anlagen- oder Anlageteile analysieren und im Prüfungsbereich Fertigungstechnik 
den Prozess der Herstellung oder der Änderung von Anlageteile planen kann. Auch im Rahmenlehrplan für den Be-
rufsschulunterricht wurde die Fächersystematik zugunsten handlungsorientierter Lernfelder aufgegeben. 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Betriebliche und technische Kommunikation,  
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,  
7. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen, 
8. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen, 
9. Warten von Betriebsmitteln, 
10. Steuerungstechnik,  
11. Anschlagen, Sichern und Transportieren, 
12. Kundenorientierung, 
13. Bearbeiten von Aufträgen,  
14. Herstellen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen, 
15. Instandhaltung; Feststellen, Eingrenzen und Beheben von Fehlern und Störungen, 
16. Bauteile und Einrichtungen prüfen,  
17. Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
9. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 13. Juli 2004, S. 1502 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 

 
Magret Reymers 
Tel.: 0228 / 107 2223 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: reymers@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 ½ Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerinnen sind in der Herstellung, der Erweiterung, im Umbau oder in der In-
standhaltung von Anlagen im Bereich des Anlagen-, Apparate- und Behälterbaus, der Prozessindustrie, der Versor-
gungstechnik sowie der Lüftungstechnik tätig. 
Typische Einsatzgebiete sind: 
• Anlagenbau,  
• Apparate- und Behälterbau 
• Instandhaltung 
• Rohrsystemtechnik 
• Schweißtechnik. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerinnen 
• Planen ihre Aufgaben auf der Basis von Prozessdaten, technischen Regelwerken, Konstruktionszeichnungen, 

Montage- und Wartungsplänen, 
• fertigen Bauteile und fügen sie zu Baugruppen, Apparaten und Anlagen, 
• prüfen und stellen Funktionen an Baugruppen oder an Apparaten und Anlagen ein, 
• kontrollieren verantwortlich die ausgeführten Arbeiten und führen Nacharbeiten durch, 
• wenden Maschinen, Montage-Hilfseinrichtungen, Transportmittel und Werkzeuge an, 
• beteiligen sich aktiv an Gruppengesprächen zur Verbesserung von Prozesssicherheit und Qualität, zur Optimie-

rung von Gruppenarbeitsplätzen sowie zur gruppeninternen Arbeitsabstimmung, 
• kooperieren mit vor- und nachgelagerten Bereichen und Wirken im Rahmen der Prozesskette, an der Prozesssi-

cherung, der Einhaltung von Qualitätsstandards und an Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung von Pro-
zessabläufen, Fertigungsqualität und Arbeitssicherheit mit, 

• führen die notwendigen Einstell-, Pflege- und Wartungsarbeiten an den von ihnen benutzten Einrichtungen, Ma-
schinen und Werkzeugen durch 

• führen Instandhaltungsarbeiten oder Änderungen an Anlagen durch. 
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Aufbereitungsmechaniker /  
Aufbereitungsmechanikerin 

 
 
Was ist neu? 
Braunkohle wird in Deutschland an mehreren Standorte gefördert. Braunkohle fördernde Unternehmen wünschten die 
Berücksichtigung ihrer Belange in der Ausbildungsordnung für Aufbereitungsmechaniker und Aufbereitungsmechani-
kerinnen. Daher wurde auf Antrag des Wirtschaftsverband Kohle e.V. der seit 1992 geltenden und weiterbestehenden 
Ausbildungsordnung eine weitere Fachrichtung „Braunkohle“ angefügt.  
 
Junge Menschen können nunmehr zwischen den Fachrichtungen „Naturstein“, „Feuerfeste und keramische Stoffe“, 
„Sand und Kies“, „Steinkohle“ und „Braunkohle“ für das dritte von insgesamt drei Ausbildungsjahren wählen. 
 
Neu sind die fachlichen Belange der Braunkohle aufgenommen, die sich ähnlich auch in den anderen Fachrichtungen 
finden: 
 
a) Arbeitsplanung und systematische Störungsbeseitigung, 
b) Instandsetzen von Maschinen und Anlagen, 
c) Probenehmen und Durchführen von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, 
d) Überwachen, Steuern und Regeln von automatisierten und teilautomatisierten Gewinnungs- und Aufbereitungs-

abläufen, 
e) Verladen, Wiegen und Versandvorbereiten von Braunkohle. 
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der vorbenannten Ausbildungsordnung. 
 
Die Erfahrungen mit der neuen Fachrichtung und Entwicklungen in der einschlägigen Industrie werden u.U. dazu 
führen, dass die gesamte Ausbildungsordnung einer Überarbeitung unterzogen wird. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind, neben den o.g. für die Fachrichtung Steinkohle, mindestens die folgenden 
Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz 
4. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung 
5. Lesen, Anwenden und Erstellen technischer Unterlagen 
6. Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung 
7. Instandhalten von Werkzeugen 
8. Erschließungs-, Gewinnungs- und Fördertechniken von Rohstoffen 
9. Verarbeiten von Rohstoffen zu Endprodukten 
10. Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 
11. Grundlagen der Elektrotechnik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
12. Gewinnen, Fördern und Transportieren von Rohstoffen 
13. Zerkleinern und Klassieren von Rohstoffen  
14. Sortieren, Mischen und Dosieren von Rohstoffen und Teilprodukten 
15. Instandhalten von Maschinen und Anlagen 
16. Lagern und Entsorgen 
 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
9. Februar 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 5, ausgegeben zu Bonn am 12. Februar 2004, S. 160 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Lothar Rütter 
Tel.: 0228 / 107 2328 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: ruetter@bibb.de 
 
Anmerkung: Es wurde kein Ausbildungsprofil entwickelt, da eine neue Fachrichtung zur bestehenden Ausbildungs-
ordnung geschaffen wurde. 
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Bäcker /  
Bäckerin 

 
 
Was ist neu? 
Die bisher gültige Ausbildungsordnung für die Bäckerausbildung wurde im Jahre 1982 erlassen. Nach über zwanzig 
Jahren wurde es notwendig, die Berufsbildpositionen und die Prüfungsregeln den heutigen Bedürfnissen anzupassen. 
Selbstständigkeit, Planungssicherheit, Einrichtungen elektronischer Datenverarbeitung, Arbeiten im Team bildeten 
neben den fachlichen Erwartungen die Leitideen.  
 
Kundenerwartungen und Ess- sowie Kaufgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Darauf 
nimmt die neue Ausbildungsordnung entschlossen Bezug. So ist unter Wahrung der bisher schon bekannten vielfälti-
gen Produktpalette vorgesehen, dass die Bäcker und Bäckerinnen im Lauf ihrer Lehrzeit u.a. lernen „Kleine Gerichte 
unter Verendung frischer Rohstoffe“ herzustellen. Die Erwartungen der Kunden in Planung und Durchführung ihrer 
Tätigkeit zu berücksichtigen lernen sie durch direkte Begegnung beim Verkauf ihrer Produkte im Laden.  
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 
4. Umweltschutz, 
5. Umsetzen von Hygienevorschriften, 
6. Umgehen mit Informations- und Kommunikationstechnik, 
7. Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team, 
8. Durchführen von qualitätssichernde Maßnahmen, 
9. Kundenberatung und Verkauf, 
10. Handhaben von Anlagen, Maschinen und Geräten, 
11. Lagern und Kontrollieren von Lebensmitteln, Verpackungsmaterial und Betriebsmitteln, 
12. Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäck, 
13. Herstellen von Brot und Kleingebäck, 
14. Herstellen von Feinen Backwaren aus Teigen, 
15. Herstellen und Weiterverarbeiten von Massen, 
16. Herstellen und Verarbeiten von Überzügen, Füllungen und Cremes, 
17. Herstellen von Partykleingebäck, 
18. Herstellen von Süßspeisen, 
19. Entwerfen und Herstellen von Torten und Desserts, 
20. Herstellen von Backwarensnacks, 
21. Herstellen von kleinen Gerichten unter Verwendung frischer Rohstoffe. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
21. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 19, ausgegeben zu Bonn am 30. April 2004, S. 632 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Lothar Rütter 
Tel.: 0228 / 107 2328 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: ruetter@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Bäcker / Bäckerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Bäcker und Bäckerinnen stellen vielfältige anspruchsvolle ernährungs-, genuss- und gesundheitsorientierte Backer-
zeugnisse her. Sie arbeiten und gestalten selbständig und im Team. Sie präsentieren ihre Produkte, beraten und 
bedienen Kunden. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Bäcker und Bäckerinnen 
• stellen Brot und Kleingebäck aus unterschiedlichen Getreideerzeugnissen, auch unter Verwendung von Sauer-

teig, her, 
• stellen Feine Backwaren aus Wiener Masse, Biskuit-, Sand-, Brand-, Makronen- und Röstmasse sowie Blätter-, 

Mürbe-, Hefe- und Lebkuchenteigen her, 
• stellen Backwaren-Snacks aus unterschiedlichen Rohstoffen und Teigen her, 
• stellen Party-, Salz-, Käse-, Dauergebäcke und diätetische Bäckereierzeugnisse her, 
• bereiten kleine Gerichte unter Verwendung frischer Rohstoffe zu, 
• beherrschen Planung und Durchführung arbeits- und backtechnischer Verfahren und beachten Methoden der 

Qualitätssicherung, 
• wenden Vorschriften der Lebensmittelhygiene, des Lebensmittelrechts sowie des Arbeitsschutzes an, 
• berücksichtigen ernährungsphysiologische, ökonomische und umweltbezogene Gesichtspunkte, 
• beherrschen Grundlagen der betrieblichen Kalkulation, 
• erarbeiten anlassbezogene Produktvorschläge. 
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Eisenbahner im Betriebsdienst /  
Eisenbahnerin im Betriebsdienst 

 
 
Was ist neu? 
Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst / zur Eisenbahnerin im Betriebsdienst 
aus dem Jahre 1997 wurde überarbeitet und den veränderten Arbeitsprozessen bei den Eisenbahnunternehmen 
angepasst. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Betriebliche und technische Kommunikation, Kundenkommunikation, 
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, 
7. Eisenbahnbetrieb, 
8. Begleiten von Triebfahrzeugen, 
9. Rangieren, 
10. Bilden von Zügen, 
11. Prüfen von Wagen, 
12. Prüfen von Bremsen, 
13. Aufsicht am Zug, 
14. Leiten des Fahrdienstes, 
15. Logistische Prozesse und Qualitätsmanagement. 
 
Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrichtungen sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. in der Fachrichtung Fahrweg: 
a). Bedienen von Stellwerkseinrichtungen im Rangierbetrieb, 
b). Bedienen von Stellwerkseinrichtungen, Leiten des Fahrdienstes im Regelbetrieb, 
c). Bedienen von Stellwerkseinrichtungen, Leiten des Fahrdienstes bei Abweichungen vom Regelbetrieb, 
d). Bedienen von Stellwerkseinrichtungen, Leiten des Fahrdienstes bei Störungen, 
e). Ergreifen von Maßnahmen bei gefährlichen Ereignissen. 
 
2. in der Fachrichtung Lokführer und Transport: 
a). Prüfen von Triebfahrzeugen, 
b). Bedienen von Triebfahrzeugen,  
c). Durchführen von Fahrten im Regelbetrieb, 
d). Durchführen von Fahrten beim Abweichen vom Regelbetrieb und bei Störungen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
15. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 36, ausgegeben zu Bonn am 20. Juli 2004, S. 1626 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Frank Jander 
Tel.: 0228 / 107 2620 
Fax: 0228 / 107 2993 
E-Mail: jander@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerin im Betriebsdienst  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerinnen im Betriebsdienst arbeiten in Eisenbahnverkehrsunternehmen des 
Personen- und Güterverkehrs oder in Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Sie sorgen zum Beispiel als Lokführer 
oder Fahrdienstleiter für den reibungslosen betriebssicheren Ablauf der Personen- oder Güterbeförderung. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerinnen im Betriebsdienst führen komplexe Aufgaben unter Berücksichti-
gung der eisenbahnspezifischen Technologie und Organisation durch. Sie 
• bilden Züge und rangieren, 
• prüfen die Funktion von Wagen und führen Bremsproben durch, 
• führen die Aufsicht am Zug,  
• kommunizieren mit Kunden. 
 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerinnen im Betriebsdienst der Fachrichtung Lokführer und Transport füh-
ren Transporte innerhalb von logistischen Prozessen durch. Sie 
• prüfen die Funktion von Triebfahrzeugen, 
• bedienen Triebfahrzeuge, 
• fahren Züge und führen Rangierfahrten durch. 
 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerinnen im Betriebsdienst der Fachrichtung Fahrweg leiten den Fahrdienst. 
Sie 
• stellen Weichen und Signale,  
• stellen Fahrwege ein und sichern diese, 
• treffen Maßnahmen bei Abweichungen vom Regelbetrieb. 
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Fachkraft für Lagerlogistik 
 

 
Was ist neu? 
Mit der Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wird die Verordnung über die Entwick-
lung und Erprobung des Ausbildungsberufes Fachkraft für Lagerwirtschaft aus dem Jahre 1991 aufgehoben.  
Der im Rahmen der vorangegangenen "Evaluierung von Fachkraft für Lagerwirtschaft und Handelsfachpacker" erar-
beitete Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse war Grundlage zur Erarbeitung der neuen Ausbildungsordnung. Die 
neue Verordnung wurde an die Erfordernisse aller Branchen angepasst. Neue Qualifikationsanforderungen wie das 
Arbeiten im Team, das kundenorientierte Ausführen von Arbeitsaufträgen und das fachspezifische Kommunizieren in 
einer Fremdsprache sind in die Ausbildungsordnung aufgenommen worden. Berücksichtigt wurden ebenfalls erweiter-
te fachliche Anforderungen aus den Bereichen Qualitätssicherung, Arbeitsorganisation sowie Information und Kom-
munikation. In der neuen Ausbildungsordnung werden logistische Qualifikationsanforderungen und die Handlungsori-
entierung für alle Ausbildungsbereiche stärker berücksichtigt. Um die Prozessorientierung und die erhöhten logisti-
schen Anforderungen insbesondere im dispositiven Bereich zu verdeutlichen, wurde in die neue Berufsbezeichnung 
der Logistikbegriff integriert. 
 
Aufgrund des hohen Anteils von Inhalten aus dem kaufmännischen Bereich, ist die Struktur der Verordnung an die der 
kaufmännischen Berufe angepasst worden. Die Struktur der Zwischen- und Abschlussprüfung wurde grundlegend 
verändert und dem heutigen Standard angepasst. Die Zwischenprüfung, die Mitte des zweiten Ausbildungsjahres 
stattfindet, erstreckt sich über die Fertigkeiten und Kenntnisse des ersten Ausbildungsjahres. In der Abschlussprüfung 
werden im Prüfungsbereich "Praktische Arbeitsaufgaben" zwei ganzheitliche Aufgaben aus verschiedenen Prüfungs-
gebieten durchgeführt. Die Prüfungszeiten sowohl für die Zwischen- als auch für die Abschlussprüfung sind stark 
reduziert worden. So wurde u.a. die Prüfungszeit für den praktischen Teil der Abschlussprüfung von zehn auf fünf 
Stunden halbiert. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Arbeitsorganisation; Information und Kommunikation, 
6. Logistische Prozesse; qualitätssichernde Maßnahmen, 
7. Einsatz von Arbeitsmitteln, 
8.  Annahme von Gütern, 
9.  Lagerung von Gütern, 
10.  Kommissionierung und Verpackung von Gütern, 
11.  Versand von Gütern. 
 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
26. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 28. Juli 2004, S. 1887 
 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Regina Müller 
Tel.: 0228 / 107 1002 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: regina.mueller@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Fachkraft für Lagerlogistik 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Fachkräfte für Lagerlogistik sind in Industrie-, Handels- und Speditionsbetrieben sowie bei weiteren logistischen 
Dienstleistern tätig. Ihre Arbeitsaufgaben umfassen alle Tätigkeiten der Lagerlogistik. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Fachkräfte für Lagerlogistik 
• wirken bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen mit, 
• nehmen Güter an und prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere, 
• transportieren und leiten Güter dem betrieblichen Bestimmungsort zu, 
• packen Güter aus, sortieren und lagern sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Beach-

tung der Lagerordnung, 
• führen Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestandspflege durch, 
• kommissionieren und verpacken Güter für Sendungen und stellen sie zu Ladeeinheiten zusammen, 
• kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben, 
• erstellen Ladelisten / Beladepläne unter Beachtung von Ladevorschriften, 
• verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Transportmittel und wenden Verschlussvor-

schriften an, 
• bearbeiten Versand- und Begleitpapiere, 
• wirken bei der Erstellung der Tourenpläne mit, 
• führen Versandaufzeichnungen durch, 
• planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Arbeits- und Fördermittel, 
• wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme, Standardsoftware und arbeitsplatzbezogene 

Software an, 
• kommunizieren mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen, 
• arbeiten team- und kundenorientiert, 
• kommunizieren fachspezifisch in einer Fremdsprache, 
• beachten die Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und 

der rationellen Energieverwendung, 
• wirken bei qualitätssichernden Maßnahmen mit. 
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Fachlagerist /  
Fachlageristin 

 
 
Was ist neu? 
Mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachlageristen / zur Fachlageristin werden der Erlass über das 
Berufsbild für den Anlernberuf Handelsfachpacker aus den Jahren 1950/56 sowie weitere Berufsbildungspläne und 
Prüfungsanforderungen aufgehoben. Der im Rahmen der vorangegangenen "Evaluierung von Fachkraft für Lagerwirt-
schaft und Handelsfachpacker" erarbeitete Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse war Grundlage zur Erarbeitung 
der neuen Ausbildungsordnung. Die neue Verordnung wurde an die Erfordernisse aller Branchen angepasst und die 
Qualifikationsanforderungen mit denen des Ausbildungsberufes Fachkraft für Lagerlogistik abgestimmt. Bei beiden 
Berufen gibt es umfangreiche Übereinstimmungen in den operativen Bereichen. 
 
Neue Qualifikationsanforderungen wie das Arbeiten im Team, das kundenorientierte Ausführen von Arbeitsaufträgen 
und das Anwenden fremdsprachiger Fachausdrücke sind in die Ausbildungsordnung aufgenommen worden. Berück-
sichtigt wurden ebenfalls fachliche Anforderungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Arbeitsorganisation sowie 
Information und Kommunikation. In der neuen Ausbildungsordnung wird die Handlungsorientierung für alle Ausbil-
dungsbereiche stärker berücksichtigt. 
 
Die Struktur der Zwischen- und Abschlussprüfung wurde dem heutigen Standard angepasst. Eine Zwischenprüfung 
findet nach dem ersten Ausbildungsjahr statt. In der Abschlussprüfung werden im Prüfungsbereich "Praktische Ar-
beitsaufgaben" ganzheitliche Aufgaben aus verschiedenen Prüfungsgebieten durchgeführt. 
 
Auf Grund der weitreichenden Übereinstimmung der Qualifikationsanforderungen der ersten beiden Ausbildungsjahre 
kann die Ausbildung des 2-jährigen Ausbildungsberufes Fachlagerist/Fachlageristin nach den Vorschriften für das 3. 
Ausbildungsjahr des ebenfalls neugeordneten Ausbildungsberufes Fachkraft für Lagerlogistik fortgesetzt werden. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Arbeitsorganisation; Information und Kommunikation, 
6.  Güterkontrolle und qualitätssichernde Maßnahmen, 
7. Einsatz von Arbeitsmitteln, 
8.  Annahme von Gütern, 
9.  Lagerung von Gütern, 
10.  Kommissionierung und Verpackung von Gütern, 
11.  Versand von Gütern. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
26. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 28. Juli 2004, S. 1887 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Regina Müller 
Tel.: 0228 / 107 1002 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: regina.mueller@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Fachlagerist / Fachlageristin 
 
2. Ausbildungsdauer 
2 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Fachlageristen sind in Industrie-, Handels- und Speditionsbetrieben sowie bei weiteren logistischen Dienstleistern 
tätig. Ihre Arbeitsaufgaben umfassen Tätigkeiten im Rahmen des Güterumschlags und der Güterlagerung. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Fachlageristen  
• nehmen Güter an und prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere, 
• transportieren und leiten Güter dem betrieblichen Bestimmungsort zu, 
• packen Güter aus, sortieren und lagern sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Beach-

tung der Lagerordnung, 
• führen Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestandspflege durch, 
• kommissionieren und verpacken Güter für Sendungen und stellen sie zu Ladeeinheiten zusammen, 
• kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben, 
• verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Transportmittel und wenden Verschlussvor-

schriften an, 
• nutzen und pflegen Arbeits- und Fördermittel,  
• wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme sowie arbeitsplatzbezogene Software an, 
• stimmen ihre Arbeit im Team kundenorientiert ab, 
• beachten die Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und 

der rationellen Energieverwendung, 
• wirken bei qualitätssichernden Maßnahmen mit. 
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Gestalter für visuelles Marketing /  
Gestalterin für visuelles Marketing 

 
Was ist neu? 
Der Ausbildungsberuf Schauwerbegestalter / Schauwerbegestalterin von 1980 wurde modernisiert, da sich die Anfor-
derungen in der Schauwerbung in Richtung visueller Verkaufsförderung bzw. Visual Merchandising verändert haben. 
Neu ist die Berufsbezeichnung Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterin für visuelles Marketing.Nach wie vor 
handelt es sich hier um einen kreativen, gestalterischen Ausbildungsberuf. Entsprechend den technischen, arbeitsor-
ganisatorischen, wirtschaftlichen sowie gestaltungs- und werbebezogenen Entwicklungen sind verschiedene Inhalte 
neu hinzukommen: Zum einen sind die berufsbezogenen IT-Anwendungen zu erwähnen, wie die Anwendung von 
Grafik-, Layout- und Bildbearbeitungsprogrammen. Zum anderen wurden kaufmännische Inhalte ergänzt, damit die 
Befähigung erworben wird, Leistungen visueller Verkaufsförderung zu planen, zu kalkulieren sowie für diese Leistun-
gen Erfolgskontrollen durchzuführen. Kaufmännische Qualifikationen sind aber auch deshalb erforderlich, weil ausge-
bildete Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterinnen für visuelles Marketing häufig nach der Ausbildung eine ei-
genständige Existenz aufbauen; ein Grundstock an kaufmännischen Qualifikationen erleichtert von der qualifikatori-
schen Seite diese Möglichkeit. Für ihre konzeptionelle und gestalterische Arbeit soll in der Ausbildung ferner ein Ge-
spür für Lebensstile und Trends generell und in der jeweiligen Branche entwickelt werden. Hierzu bedarf es auch der 
Kooperationsfähigkeit mit dem Verkaufs- und Ausstellungspersonal sowie mit anderen gestalterischen und sonstigen 
Berufen sowie mit Partnerfirmen. Mit der neuen Ausbildung soll auch das Qualifikationsprofil in Richtung Messe- und 
Ausstellungswesen erweitert werden. Dazu gehört auch die Befähigung, Erlebnisräume, Events, Veranstaltungen, 
Verkaufsaktionen und andere Aktionen zu konzipieren, zu inszenieren und zu gestalten. So kann der modernisierte 
Ausbildungsberuf neben den diversen Einzelhandelsunternehmen auch bei Messegesellschaften, Werbemittelgestal-
tern, Dekorationsfirmen und Herstellerfirmen der Industrie eingesetzt werden. In Industriebetrieben können künftige 
Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterinnen für visuelles Marketing im Rahmen des Handelsmarketing Gestal-
tungsvorschläge entwickeln, um sie an die Handelspartner weiterzugeben. Auch Kommunen können Gestalter für 
visuelles Marketing / Gestalterinnen für visuelles Marketing beauftragen, die Betreuung und Gestaltung von leerste-
henden Schaufenstern und Geschäftsräumen zu übernehmen, um dadurch die Attraktivität des Standortes zu fördern. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1.  Der Ausbildungsbetrieb 
1.1  Stellung, Rechtsform und Struktur 
1.2  Berufsbildung, arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen 
1.3  Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
1.4  Umweltschutz 
2.  Arbeitsorganisation, Kommunikation und Kooperation 
2.1  Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung 
2.2  Teamarbeit und Kooperation 
2.3  Kundenorientierte Kommunikation 
2.4  Informations- und Kommunikationssysteme 
2.5  Qualitätssicherung 
2.6  Anwenden von Englisch bei Fachaufgaben 
3.  Grundlagen des visuellen Marketings 
3.1  Visuelle Verkaufsförderung als Instrument der Unternehmenspolitik 
3.2  Präsentationen von Waren, Produkten und Dienstleistungen 
3.3  Visuelle Verkaufsförderung und Werbung, 
4.  Werkstoffe, Werkzeuge und Geräte 
5.  IT-Anwendungen 
6.  Projekte des visuellen Marketings 
6.1 Entwurf und Planung 
6.2  Umsetzung 
7.  Steuerung von Projekten visuellen Marketings 
7.1  Beschaffung 
7.2  Kalkulation 
7.3  Erfolgskontrolle 
7.4  Kaufmännische Steuerung und Kontrolle 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
12. Mai 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 23, ausgegeben zu Bonn am 17. Mai 2004, S. 922 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Anita Krieger 
Tel.: 0228 / 107 2424 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: krieger@bibb.de 

 
Hannelore Paulini-Schlottau 
Tel.: 0228 / 107 2423 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: paulini@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterinnen für visuelles Marketing 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Gestalter und Gestalterinnen für visuelles Marketing arbeiten im Handel, auf Messen, Ausstellungen und in der In-
dustrie. Ihre Arbeitsbereiche umfassen Verkaufsförderung, Präsentation von Waren, Produkten und Dienstleistungen, 
Werbung, Events, Öffentlichkeitsarbeit sowie Promotion. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Gestalter für visuelles Marketing und Gestalterinnen für visuelles Marketing 
• entwickeln und realisieren visuelle Gestaltungskonzepte, die die Unternehmensphilosophie kommunizieren und 

die Absatzförderung unterstützen, 
• präsentieren Waren, Produkte und Dienstleistungen und nutzen dabei Kunden- und Verkaufstrends für ihre visu-

ellen Gestaltungskonzepte,  
• gestalten Verkaufs-, Präsentations- und Ausstellungsräume, 
• kooperieren mit Verkaufs- und Ausstellungspersonal sowie anderen gestalterischen und werbenden Berufsgrup-

pen, 
• setzen Wirkungen von Licht, Formen, Farben und anderen Gestaltungselementen verkaufsfördernd ein, 
• planen und organisieren Events, Kundenforen und Promotion-Aktionen, 
• beschaffen Werkstoffe und Präsentationsmittel unter wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten und setzen sie 

ein, 
• nutzen Grafik-, Layout- und Bildbearbeitungsprogramme, 
• führen Kalkulationen sowie Erfolgskontrollen durch. 
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Glasveredler / 
Glasveredlerin 

 
Was ist neu? 
Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Glasveredler/zur Glasveredlerin aus dem Jahre 1989 wurde den 
branchenspezifischen Erfordernissen angepasst sowie die Struktur der Fachrichtungen neu entwickelt. In die neue 
Verordnung wurde darüber hinaus der Teil der Ausbildungsinhalte des Glasmalers aus dem Erlass über die Anerken-
nung des Berufsbildes für Glas- und Porzellanmaler aus dem Jahre 1962 integriert. Neue Qualifikationsanforderungen 
wie das Vorbereiten von Arbeitsabläufen, der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, die Qualitäts-
sicherung sowie das Arbeiten im Team und die Kundenorientierung wurden in die Ausbildungsordnung aufgenom-
men. Berücksichtigt wurden ebenfalls neue bzw. veränderte fachliche Anforderungen in den Bereichen Schmelz-, 
Klebe- und Fügetechniken und das Bearbeiten von glasähnlichen Stoffen. Das selbstständige Entwickeln und Erarbei-
ten von Entwürfen fordert die Kreativität angehender Glasveredlerinnen und Glasveredler. Die Fachrichtung Kanten- 
und Flächenveredelung wurde ergänzt um die Qualifikationen zur Herstellung von Glaskonstruktionen und um Grund-
kenntnisse aus der Elektrotechnik. In der Fachrichtung Schliff und Gravur wird im dritten Ausbildungsjahr für 20 Wo-
chen zwischen der Qualifizierung in den Bereichen Gravieren oder Schleifen gewählt. Die neu hinzu gekommene 
Fachrichtung Glasmalerei und Kunstverglasung beinhaltet neben der Glasmalerei auch die Kunstverglasung ein-
schließlich der Montage. Die Struktur der Zwischen- und Abschluss-/Gesellenprüfung wurde grundlegend verändert 
und dem heutigen Standard angepasst. Der praktische Prüfungsteil soll einem Kundenauftrag entsprechen. Für die-
sen reichen die Prüflinge vorab eigene Entwürfe ein. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,  
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken, 
6. Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Auswerten von Informationen, Arbeiten im Team, 
7. Anfertigen und Anwenden von technischen Unterlagen, Durchführen von Messungen, 
8. Einrichten und Sichern von Arbeitsplätzen, 
9. Handhaben und Warten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und technischen Einrichtungen, 
10. Bearbeiten von Glas, Glaserzeugnissen und glasähnlichen Stoffen sowie sonstigen Werkstoffen, 
11. Herstellen von Klebeverbindungen, 
12. Anwenden von Grundlagen der gestalterischen Glasbearbeitung, 
13. Herstellen und Instandsetzen von Glasgestaltungen, 
14. Durchführen qualitätssichernder Maßnahmen, Kundenorientierung, 
 
Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrichtungen sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. In der Fachrichtung: Kanten- und Flächenveredelung 
a)  Durchführen von Vorreiß-, Feinschliff- und Polierarbeiten, 
b)  Gestalten von Dekoren durch verschiedene Schliffarten, 
c)  Durchführen von Formveränderungs- und Ausbrucharbeiten, 
d)  Herstellen von Säuremattierungen, 
e)  Herstellen von Strahlmattierungen, 
f)  Herstellen von Beschichtungen, 
g)  Verformen und Verschmelzen von Glas, glasähnlichen Stoffen und sonstigen Werkstoffen 
h)  Herstellen von Glaskonstruktionen, 
i)  Montieren von Glas, Glaserzeugnissen, Glasgestaltungen, glasähnlichen Stoffen und sonstigen Werkstoffen, 
k)  Elektrotechnik. 
2. In der Fachrichtung: Schliff und Gravur 
a)  Durchführen von vorbereitenden Arbeiten, 
b)  Durchführen von abtragenden Arbeiten und Oberflächenbehandlungen, 
c)  Ausführen von Formveränderungen und Ausbrucharbeiten, 
d)  Gravieren oder Schleifen. 
3. In der Fachrichtung: Glasmalerei und Kunstverglasung 
a)  Herstellen von Kunstverglasungen, 
b)  Anfertigen von Glasmalereien, 
c)  Verformen und Verschmelzen von Glas, glasähnlichen Stoffen und sonstigen Werkstoffen 
d)  Ausführen von Glasätzungen, 
e)  Montieren von Glas, Glaserzeugnissen, Glasgestaltungen, glasähnlichen Stoffen und sonstigen Werkstoffen 
f)  Schützen von Glasgestaltungen, 
g)  Restaurieren von Glasgestaltungen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
27. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 19, ausgegeben zu Bonn am 30. April 2004, S. 661 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Regina Müller, Tel.: 0228 / 107 1002, Fax: 0228 / 107 2975, E-Mail: regina.mueller@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Glasveredler / Glasveredlerin 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Glasveredler und Glasveredlerinnen arbeiten in den Bereichen Flachglasschliff, Flächenveredelung, Gravur, Hohl-
glasschliff, Glasmalerei, Kunstverglasung und Glasbau und führen ihre Tätigkeiten in der Werkstatt sowie an und in 
Gebäuden sowie an anderen Objekten aus. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Glasveredler und Glasveredlerinnen planen und koordinieren ihre Arbeiten allein und im Team und führen sie auf der 
Grundlage von technischen Unterlagen, Entwürfen und Arbeitsaufträgen, kundenorientiert aus. Sie nutzen dabei In-
formations- und Kommunikationssysteme und ergreifen Maßnahmen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. 
Sie kontrollieren und beurteilen ihre Arbeiten, dokumentieren sie und führen qualitätssichernde Maßnahmen durch.  
 
Glasveredler und Glasveredlerinnen 
• be- und verarbeiten Glas, Glaserzeugnisse und glasähnliche Stoffe durch Sägen, Bohren, Schleifen und Polieren,
• veredeln Glas und Glaserzeugnisse mit chemischen und mechanischen Techniken, 
• fertigen Zeichnungen an und erstellen Entwürfe, 
• entwerfen Ornamente und Dekore sowie Schriften und Monogramme, 
• fertigen komplexe Glasgestaltungen an, 
• nehmen Aufmaße und erstellen Arbeitsunterlagen, 
• handhaben Werkzeuge, Geräte und Maschinen.  
 
Glasveredler und Glasveredlerinnen der Fachrichtung Kanten- und Flächenveredelung 
• bearbeiten insbesondere Flachglas durch verschiedene Schliff- und Poliertechniken an Flächen und Kanten, 
• verändern Werkstücke an Kanten und Oberflächen, 
• stellen Strahlmattierungen und Ätzungen in verschiedenen Tiefen, Tönen und Strukturen her,  
• beschichten Oberflächen, insbesondere mit Silberbelag, 
• verformen und verschmelzen Gläser und glasähnliche Werkstoffe, 
• verbinden bearbeitete Werkstücke zu flächigen und körperhaften Glasgestaltungen und Glaskonstruktionen,  
• bauen Glasgestaltungen und Glaserzeugnisse ein und aus, 
• setzen Glasgestaltungen und Glaserzeugnisse instand. 
 
Glasveredler und Glasveredlerinnen der Fachrichtung Schliff und Gravur 
• be- und verarbeiten überwiegend Hohlglas, 
• führen formverändernde Arbeiten an Werkstücken aus, 
• erstellen unterschiedliche Dekore durch verschiedene Schlifftechniken, 
• gravieren abstrakte, florale und figurale Darstellungen, 
• setzen Wappen und Schriften auf den Werkstücken in verschiedenen Techniken um. 
 
Glasveredler und Glasveredlerinnen der Fachrichtung Glasmalerei und Kunstverglasung 
• stellen Kunstverglasungen her, 
• führen Glasmalereien in verschiedenen Techniken aus, 
• verformen und verschmelzen Gläser und glasähnliche Werkstoffe, 
• stellen Glasverklebungen her, 
• bauen Glasgestaltungen und Glaserzeugnisse ein und aus, 
• setzen Glasgestaltungen und Glaserzeugnisse instand, 
• schützen und restaurieren Glasgestaltungen. 
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Holzbearbeitungsmechaniker /  
Holzbearbeitungsmechanikerin 

 
 
Was ist neu? 
Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker / zur Holzbearbeitungsmechanikerin 
aus dem Jahre 1980 wurde überarbeitet und den Anforderungen an eine moderne und praxisnahe Berufsausbildung 
angepasst. Neue Lerninhalte stützen sich nicht nur auf bisherige Ausbildungsinhalte, sondern orientieren sich an für 
diesen Berufsbereich von den Fachexperten für notwendig erachteten Qualifikationen. In der vorangegangenen Aus-
bildungsordnung konnte zwischen den vier Fachrichtungen Sägeindustrie, Hobelindustrie, Holzwerkstoffindustrie und 
Holzleimbauindustrie gewählt werden. Diese wurden aufgrund der Erfahrungen und Erfordernisse der Praxis in Form 
von Wahlqualifikationseinheiten in die Verordnung integriert. 
 
In die modernisierte Ausbildungsordnung nebst Ausbildungsrahmenplan und in den Rahmenlehrplan für den Berufs-
schulunterricht wurden die folgenden neuen Qualifikationen aufgenommen: 
• Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, 
• Teamfähigkeit, 
• Qualitätssicherung, 
• Kundenorientierung. 
 
Die Zwischen- und die Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Dabei wurden Prüfungsinhalte für die praktische und schriftliche Prüfung entwickelt, die den Prüfungsausschüssen 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten zugestehen, aber auch mehr Fachkompetenz erfordern. In der schriftlichen Prüfung 
sind die Prüfungsfächer Technologie, Technische Mathematik und Technisches Zeichnen in die zwei Prüfungsberei-
che Fertigungstechnik und Maschinen- und Anlagentechnik aufgegangen, damit komplexe und auf die praktische 
Arbeitsaugabe bezogene Aufgabenstellungen ermöglicht werden. Die veränderte Abschlussprüfung berücksichtigt 
neue Bewertungsmaßstäbe. Die Zeitrichtwertangaben gliedern den neuen Ausbildungsrahmenplan in zwei Abschnit-
te: Fertigkeiten und Kenntnisse, die bis zur Zwischenprüfung und die nach der Zwischenprüfung Gegenstand der 
Ausbildung sein sollen. Dies ermöglicht eine praxisgerechte Umsetzung des Ausbildungsrahmenplans auf betriebliche 
Verhältnisse.  
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeitsrecht und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, 
6. Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Auswerten von Informationen, Arbeiten im Team, 
7. Anfertigen und Anwenden von technischen Unterlagen, Durchführen von Messungen, 
8. Vorbereiten, Einrichten und Sichern von Arbeitsplätzen, 
9. Sortieren, Vermessen, Kontrollieren und Einteilen von Holz und Rohmaterialien, 
10. Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Geräten, Maschinen und Anlagen, 
11. Einrichten und Instandhalten von Maschinenwerkzeugen, 
12. Überwachen von Produktionsprozessen, 
13. Vorbereitende und nachbearbeitende Arbeiten zur Herstellung von Erzeugnissen, 
14. Durchführen von Holzschutzmaßnahmen, 
15. Trocknen von Holz, 
16. Transportieren, Lagern und Pflegen von Holz, Rohmaterialien und Erzeugnissen, 
17. Versenden von Erzeugnissen, 
18. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen, Kundenorientierung. 
19. Eine von Ausbildenden festzulegende Wahlqualifikationseinheit im Umfang von 16 Wochen aus der Auswahllis-
te. 
Die Auswahlliste umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten: 

1. Herstellen von Sägewerkserzeugnissen, 
2. Herstellen von Hobelwerkserzeugnissen, 
3. Herstellen von Leimholzerzeugnissen, 
4. Herstellen von Holzwerkstofferzeugnissen. 

 
Anerkennungsdatum / Quelle 
15. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 36, ausgegeben zu Bonn am 20. Juli 2004, S. 1645 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Dieter Weiß 
Tel.: 0228 / 107 2220 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: weiss@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Holzbearbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungsmechanikerin 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Holzbearbeitungsmechaniker und Holzbearbeitungsmechanikerinnen stellen industriell Schnittholz, Hobelware, Holz-
leimbauelemente, Holzwerkstoffe und andere Holzfertigerzeugnisse her. Ihre Einsatzbereiche sind Unterneh-
men/Betriebe der Säge-, Hobel-, Holzleimbau- sowie Holzwerkstoffindustrie. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Holzbearbeitungsmechaniker und Holzbearbeitungsmechanikerinnen führen ihre Arbeiten selbstständig auf der 
Grundlage von Arbeitsaufträgen allein und im Team durch. Sie planen und koordinieren ihre Arbeit, legen die Arbeits-
schritte fest, wählen die erforderlichen Werkstoffe aus, steuern, überwachen und optimieren Fertigungsprozesse. Sie 
ergreifen Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz am Ar-
beitsplatz. Sie prüfen ihre Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, dokumentieren sie, führen qualitätssichernde Maß-
nahmen durch und erfassen Mengen und Zeitaufwand zur Berechnung der erbrachten Leistungen. 
 
Holzbearbeitungsmechaniker und Holzbearbeitungsmechanikerinnen 
• richten Arbeitsplätze ein und sichern sie, 
• fertigen technische Unterlagen an und wenden diese an,  
• führen Messungen durch, 
• sortieren, vermessen, kontrollieren und lagern Holz und Rohmaterialien, 
• richten Maschinenwerkzeuge ein und halten sie in Stand, 
• richten Geräte, Maschinen und Anlagen ein, bedienen sie und halten sie in Stand, 
• überwachen Produktionsprozesse, 
• stellen Holz-, Halb- und Fertigerzeugnisse her, 
• trocknen und dämpfen Holz, 
• führen Holzschutzmaßnahmen durch, 
• transportieren, lagern und pflegen Halb- und Fertigerzeugnisse, 
• bereiten den Versand der Erzeugnisse vor. 
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Industriemechaniker /  
Industriemechanikerin 

 
Was ist neu? 
In dem modernisierten Ausbildungsberuf ist die Strukturkonzeption in Form von Fachrichtungen (Produktionstechnik, 
Betriebstechnik etc.) zugunsten einer größeren Einsatzbreite der Absolventen und Absolventinnen - vom Anlagenbau 
über den Feingerätebau, der Instandhaltungstechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau bis zur Produktionstechnik - 
aufgegeben worden. Die zukünftige Berufsbefähigung zeichnet sich durch eine breite Aufgabenintegration und weit-
reichende Selbstorganisation aus. Hierzu gehören die Prozessorientierung, verantwortliches Handeln im Rahmen des 
betrieblichen Qualitätsmanagements, mehr eigenverantwortliche Dispositions- und Terminverantwortung, Kundenori-
entierung (insbesondere mit internen Kunden) sowie das Anwenden englischer Fachbegriffe in der Kommunikation. 
Wie alle anderen modernisierten „industriellen Metallberufe“ hat auch der Industriemechaniker 
• 50 % gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) mit den anderen industriellen Metall-Ausbildungsberufen 

sowie 50 % berufsspezifische Fachqualifikationen,  
• seine Ausrichtung an den Geschäftsprozessen des Einsatzgebietes des Ausbildungsbetriebes,  
• eine zeitliche Gliederung (Zeitrahmen), die die Verknüpfung von Kern- und Fachqualifikationen mit dem Einsatz-

gebiet verdeutlicht,  
• eine „Gestreckte Abschlussprüfung“, d. h. keine Zwischenprüfung, stattdessen einen vorgezogenen ersten Teil 

der Abschlussprüfung.  
 
Die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Der Teil I ( ehemalige Zwischenprüfung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis der Abschlussprü-
fung bei. Die Abschlussprüfung, Teil II, besteht aus den Prüfungsbereichen Arbeitsauftrag, Auftrags- und Funktions-
analyse, Fertigungstechnik sowie Wirtschaft und Sozialkunde. Dabei kann der Arbeitsauftrag sowohl als „betrieblicher 
Auftrag“ als auch als überregional erstellte praktische Aufgabe durchgeführt werden. In beiden Fällen muss der Prüf-
ling durch das dazugehörige Fachgespräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug zur Durchführung der prakti-
schen Aufgabe nachweisen. Anstatt der ehemals fachsystematisch gegliederten schriftlichen Prüfung soll der Prüfling 
nun anwendungsbezogene, fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten. Im Prüfungsbereich Auftrags und Funk-
tionsanalyse soll er zeigen, dass er technische Systeme analysieren und im Prüfungsbereich Fertigungstechnik die 
Herstellung technischer Systeme planen kann. Auch im Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht wurde die 
Fächersystematik zugunsten handlungsorientierter Lernfelder aufgegeben. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Betriebliche und technische Kommunikation,  
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,  
7. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen, 
8. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen, 
9. Warten von Betriebsmitteln, 
10. Steuerungstechnik,  
11. Anschlagen, Sichern und Transportieren, 
12. Kundenorientierung, 
13. Bearbeiten von Aufträgen, 
14. Herstellen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen, 
15. Instandhaltung; Feststellen, Eingrenzen und Beheben von Fehlern und Störungen,  
16. Bauteile und Einrichtungen prüfen , 
17. Geschäftsprozesse und Qualitätssicherungssysteme im Einsatzgebiet im Einsatzgebiet. 
 
Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in mindestens einem der folgenden Einsatzgebieten anzuwenden und zu ver-
tiefen: 
1. Anlagenbau, 
2. Apparate- und Behälterbau, 
3. Instandhaltung, 
4. Rohrsystemtechnik, 
5. Schweißtechnik. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
09. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 34 ausgegeben zu Bonn am 13. Juli 2004, S. 1502 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Industriemechaniker / Industriemechanikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 ½ Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Industriemechaniker / Industriemechanikerinnen sind in der Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von tech-
nischen Systemen eingesetzt. Sie sind tätig in der Einrichtung, Umrüstung und Inbetriebnahme von Produktionsanla-
gen.  
Typische Einsatzgebiete sind 
• Instandhaltung, 
• Maschinen- und Anlagenbau, 
• Produktionstechnik und 
• Feingerätebau. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Industriemechaniker / Industriemechanikerinnen  
• üben ihre Tätigkeiten unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selbständig 

aus, stimmen ihre Arbeit mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab, arbeiten im Team, 
• richten Arbeitsplätze ein, 
• organisieren Fertigungs- oder Herstellungsabläufe und kontrollieren diese, 
• kommunizieren situationsgerecht mit internen und externen Kunden, 
• kontrollieren und dokumentieren Instandhaltungs- und Montagearbeiten unter Berücksichtung der betrieblichen 

Qualitätsmanagementsysteme, 
• stellen Bauteile und Baugruppen her und montieren sie zu technischen Systemen, 
• stellen Fehler und deren Ursachen in technischen Systemen fest und dokumentieren sie, 
• setzen technische Systeme instand, 
• rüsten Maschinen und Systeme um, 
• führen Wartungen und Inspektionen durch, 
• wählen Prüfverfahren und Prüfmittel aus, 
• übergeben technische Systeme und Produkte an die Kunden und weisen sie in die Anlage ein, 
• stellen die Betriebsfähigkeit von technischen Systemen sicher, 
• überprüfen und erweitern elektrotechnische Komponenten der Steuerungstechnik, 
• berücksichtigen Geschäftsprozesse und wenden Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet an. 
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Kaufmann im Einzelhandel /  
Kauffrau im Einzelhandel 

 
Was ist neu? 
Der Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel / Kauffrau im Einzelhandel von 1987 wurde modernisiert, da sich die 
Anforderungen im Einzelhandel stark verändert haben. Die Verkaufs- und Serviceorientierung in diesem kaufmänni-
schen Ausbildungsberuf bleibt erhalten. Eine Neuerung besteht darin, dass es bei den rechnungswesenbezogenen 
Inhalten zu einer Schwerpunktverlagerung in Richtung Kosten- und Leistungsrechnung, Statistik sowie Steuerung mit 
Hilfe von Kennziffern kommt. Weitere Neuerungen umfassen die Warenkunde sowie IT-bezogene Qualifikationen. Um 
der Heterogenität des Einzelhandels Rechnung zu tragen, wurden mit der Modernisierung des Ausbildungsberufs 
Differenzierungs- und Wahlmöglichkeiten geschaffen, um damit spezielle und optionale Qualifikationen für die unter-
schiedlichen Betriebsformen und -größen sowie die unterschiedlichen Branchen und Bedarfsbereiche des Einzelhan-
dels bereitzustellen. Als Vertiefung und Erweiterung der Pflichtbausteine kann in den ersten beiden Jahren - gemein-
sam mit dem Ausbildungsberuf Verkäufer / Verkäuferin - einer von vier Wahlbausteinen im Umfang von etwa drei 
Monaten aus den folgenden Bereichen gewählt werden: Warenannahme / Warenlagerung, Beratung und Verkauf, 
Kasse sowie Marketingmaßnahmen. Im dritten Ausbildungsjahr wird obligatorisch der erste Baustein Einzelhandels-
prozesse angeboten. Aus den übrigen sieben Bausteinen können drei Bausteine für die Ausbildung zusammengestellt 
werden.  
 
Durch die curriculare Verbindung der Ausbildungsberufe Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel und Verkäufer / Ver-
käuferin wurde ein Gesamtkonzept für die Ausbildungsberufe des Einzelhandels geschaffen. In den ersten beiden 
Ausbildungsjahren sind die Inhalte identisch. Dadurch wird die Durchlässigkeit des Ausbildungsberuf Verkäufer / Ver-
käuferin zu dem dreijährigen Ausbildungsberufs sichergestellt.  
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Der Ausbildungsbetrieb, 
2. Information und Kommunikation, 
3. Warensortiment, 
4. Grundlagen von Beratung und Verkauf, 
5. Servicebereich Kasse, 
6. Marketinggrundlagen, 
7. Warenwirtschaft, 
8.  Grundlagen des Rechnungswesens, 
9. Einzelhandelsprozesse 
10. eine im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheit aus der Auswahlliste 1 
11. drei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste 2, wobei mindestens 

eine Wahlqualifikationseinheit aus den Nummern 1 bis 3 dieser Auswahlliste festzulegen ist. 
 
Auswahlliste 1 
1. Warenannahme, Warenlagerung, 
2. Beratung und Verkauf, 
3. Kasse, 
4. Marketingmaßnahmen, 
 
Auswahlliste 2 
1. Beratung, Ware, Verkauf, 
2.  beschaffungsorientierte Warenwirtschaft, 
3.  warenwirtschaftliche Analyse, 
4. kaufmännische Steuerung und Kontrolle, 
5 Marketing, 
6. IT-Anwendungen, 
7. Personal. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
16. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 38 ausgegeben zu Bonn am 26. Juli 2004, S. 1806 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Anita Krieger 
Tel.: 0228 / 107 2424 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: krieger@bibb.de 

 
Hannelore Paulini-Schlottau 
Tel.: 0228 / 107 2423 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: paulini@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Kaufmann im Einzelhandel / Kauffrau im Einzelhandel  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Kaufleute im Einzelhandel sind in Handelsunternehmen mit unterschiedlichen Größen, Betriebsformen und Sortimen-
ten tätig. Die Verkaufstätigkeit ist der Mittelpunkt ihres kaufmännischen Aufgabenfeldes. Darüber hinaus steuern sie 
den Waren- und Datenfluss in beratungs- und selbstbedienungsorientierten Betrieben. Weitere Aufgaben können in 
den Tätigkeitsfeldern Warenwirtschaft, Sortimentsgestaltung, Marketing, Handelslogistik, Beschaffung und Warenan-
nahme, Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Controlling und E-Commerce wahrgenommen werden. 
 
Kaufleute im Einzelhandel unterstützen Unternehmensprozesse aus betriebswirtschaftlicher und kundenorientierter 
Sicht von der Beschaffung bis zum Verkauf. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Kaufleute im Einzelhandel 
• verkaufen Waren und Dienstleistungen,  
• informieren und beraten Kunden und bieten Service an, 
• setzen Warenkenntnisse ein,  
• wirken bei der Sortimentsgestaltung mit, 
• platzieren und präsentieren Waren im Verkaufsraum, 
• wirken bei Maßnahmen der Verkaufsförderung mit, 
• kontrollieren und pflegen Warenbestände,  
• bedienen die Kasse und rechnen sie ab, 
• wirken bei der Warenannahme und -kontrolle mit, 
• zeichnen Waren aus und lagern sie, 
• ermitteln den Warenbedarf, 
• beschaffen Waren,  
• wirken bei logistischen Prozessen im Unternehmen mit, 
• werten Kennziffern und Statistiken für die Erfolgskontrolle aus und leiten Maßnahmen daraus ab, 
• wirken bei der Planung und Organisation von Arbeitsprozessen mit, 
• planen den Personaleinsatz im eigenen Arbeitsbereich, 
• arbeiten team-, kunden- und prozessorientiert und setzen dabei ihre Service- und Dienstleistungskompetenz ein, 
• wenden Informations- und Kommunikationstechniken an. 
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Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung / 
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 

 
 
Was ist neu? 
Die Ausbildungsordnung fasst die wesentlichen Leistungsbereiche des Speditionsgewerbes in der sehr breit angeleg-
ten Berufsbildposition "Speditionelle und logistische Leistungen" zusammen. Entsprechend der Branchenentwicklung 
erhalten die logistischen Dienstleistungen besondere Aufmerksamkeit.  
Aufgabe von Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung ist vor allem die Steuerung und Überwachung logisti-
scher Abläufe. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Mitwirkung bei der Entwicklung logistischer Lösungen. Die Rolle 
der Information in logistischen Prozessen sowie die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken werden 
präziser definiert. Die Anforderungen an die Fremdsprachenkompetenzen steigen, wobei im Vordergrund die fachbe-
zogene Anwendung des Englischen steht. 
Durch Einführung einer eigenen Berufsbildposition "Prozessorientierte Leistungserstellung in Spedition und Logistik" 
wird der Stellenwert der Geschäftsprozessorientierung in der Ausbildung hervorgehoben. Mit Blick auf neue Anforde-
rungen an die Sicherheit im Güterverkehr wurde eine eigene Berufsbildposition "Gefahrgut, Schutz und Sicherheit" 
geschaffen. Die Anforderungen an die verkehrsträgerbezogenen Fachkenntnisse wurden unter dem Gesichtspunkt 
des exemplarischen Lernens genauer gefasst. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Der Ausbildungsbetrieb 

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur 
1.2 Berufsbildung 
1.3 Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften 
1.4 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
1.5 Umweltschutz 

2. Arbeitsorganisation, Information und Kommunikation 
2.1 Arbeitsorganisation 
2.2 Teamarbeit und Kommunikation 
2.3 Informations- und Kommunikationssysteme 
2.4 Datenschutz und Datensicherheit 

3. Anwenden der englischen Sprache bei Fachaufgaben 
4. Prozessorientierte Leistungserstellung in Spedition und Logistik 
5. Speditionelle und logistische Leistungen 

5.1. Güterversendung 
5.2. Lagerlogistik 
5.3. Systemverkehre 
5.4. Internationale Spedition  
5.6. Logistische Dienstleistungen 

6. Verträge, Haftung und Versicherungen 
7. Marketing 
8. Schutz und Sicherheit 
9. kaufmännische Steuerung und Kontrolle 

9.1 Zahlungsverkehr und Buchführung 
9.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling 
9.3 Qualitätsmanagement 

 
Anerkennungsdatum / Quelle 
26. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 28. Juli 2004, S. 1902 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Benedikt Peppinghaus 
Tel.: 0228 / 107 2425 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: peppinghaus@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sind Kaufleute des nationalen und internationalen Güterverkehrs. 
Sie sind in Unternehmen tätig, die den Transport von Gütern und sonstige logistische Dienstleistungen organisieren, 
steuern, überwachen und abwickeln. Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung arbeiten vor allem in den Be-
reichen Leistungserstellung, Auftragsabwicklung und Absatz. Sie nehmen ihre Aufgaben im Rahmen betrieblicher 
Anweisungen und der maßgebenden Rechtsvorschriften selbstständig wahr und treffen Vereinbarungen mit Ge-
schäftspartnern.  
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung 
• organisieren den Güterversand, den Umschlag und die Lagerung und weitere logistische Leistungen unter Be-

achtung einschlägiger Rechtsvorschriften und der Belange des Umweltschutzes, 
• nutzen Möglichkeiten der Zusammenfassung von Sendungen zu größeren Ladeeinheiten, 
• besorgen den Versicherungsschutz, 
• nehmen Zollabwicklungen vor, 
• bearbeiten Kundenreklamationen und Schadensmeldungen und veranlassen Schadensregulierungen, 
• steuern und überwachen die Umsetzung von Logistikkonzepten, 
• ermitteln Kundenwünsche, beraten und betreuen Kunden, 
• ermitteln und bewerten Leistungsangebote auf dem Transport- und Logistikmarkt, 
• beobachten den Markt und wirken an der Weiterentwicklung des Leistungsangebots ihres Unternehmens mit, 
• wirken beim Aufbau von Netzwerken zur Zusammenfassung, Beförderung und Auslieferung von Ladungen mit, 
• wirken bei der Entwicklung von Logistikkonzepten mit, 
• kalkulieren Preise, 
• erarbeiten Angebote und bereiten Verträge vor, 
• wickeln Zahlungsvorgänge und Vorgänge des Mahnwesens ab, 
• wirken bei der Ermittlung von Kosten und Erträgen sowie der kaufmännischen Steuerung mit, 
• nutzen Informations- und Kommunikationstechnologien, 
• korrespondieren und kommunizieren mit ausländischen Geschäftspartnern und Kunden in englischer Sprache 

und bearbeiten englischsprachige Dokumente, 
• besorgen die Abstimmung und den Informationsaustausch zwischen den an Transportvorgängen oder logisti-

schen Abläufen Beteiligten innerhalb und außerhalb des Unternehmens. 
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Konstruktionsmechaniker /  
Konstruktionsmechanikerin 

 
Was ist neu? 
In dem modernisierten Ausbildungsberuf ist die Strukturkonzeption in Form von Fachrichtungen (Metall- und Schiff-
bautechnik, Ausrüstungstechnik etc.) zugunsten einer größeren Einsatzbreite der Absolventen und Absolventinnen – 
von der Ausrüstungstechnik, über den Feinblechbau, den Schiffbau, die Schweißtechnik bis zum Stahl- und Metallbau 
- aufgegeben worden. Die zukünftige Berufsbefähigung zeichnet sich durch eine breite Aufgabenintegration und weit-
reichende Selbstorganisation aus. Hierzu gehören die Prozessorientierung, verantwortliches Handeln im Rahmen des 
betrieblichen Qualitätsmanagements, mehr eigenverantwortliche Dispositions- und Terminverantwortung, Kundenori-
entierung (insbesondere mit internen Kunden) sowie das Anwenden englischer Fachbegriffe in der Kommunikation. 
Wie alle anderen modernisierten „industriellen Metallberufe“ hat auch der Konstruktionsmechaniker 
• 50 % gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) mit den anderen industriellen Metall-Ausbildungsberufen 

sowie 50 % berufsspezifische Fachqualifikationen,  
• seine Ausrichtung an den Geschäftsprozessen des Einsatzgebietes des Ausbildungsbetriebes,  
• eine zeitliche Gliederung (Zeitrahmen), die die Verknüpfung von Kern- und Fachqualifikationen mit dem Einsatz-

gebiet verdeutlicht,  
• eine „Gestreckte Abschlussprüfung“, d. h. keine Zwischenprüfung, stattdessen einen vorgezogenen ersten Teil 

der Abschlussprüfung.  
Die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Der Teil I ( ehemalige Zwischenprüfung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis der Abschlussprü-
fung bei. Die Abschlussprüfung Teil II, besteht aus den Prüfungsbereichen Arbeitsauftrag, Auftrags- und Funktions-
analyse, Fertigungstechnik sowie Wirtschaft und Sozialkunde. Dabei kann der Arbeitsauftrag sowohl als „betrieblicher 
Auftrag“ als auch als überregional erstellte praktische Aufgabe durchgeführt werden. In beiden Fällen muss der Prüf-
ling durch das dazugehörige Fachgespräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug zur Durchführung der prakti-
schen Aufgabe nachweisen. Anstatt der ehemals fachsystematisch gegliederten schriftlichen Prüfung soll der Prüfling 
nun anwendungsbezogene, fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten. Im Prüfungsbereich Auftrags und Funk-
tionsanalyse soll er zeigen, dass er nach vorgegebenen Anforderungen eine Abfolge von Arbeitsschritten ausarbeiten 
und im Prüfungsbereich Fertigungstechnik die Herstellung, Montage und Demontage von Metallkonstruktionen unter 
Berücksichtigung von Qualitätssicherungssystemen planen kann. Auch im Rahmenlehrplan für den Berufsschulunter-
richt wurde die Fächersystematik zugunsten handlungsorientierter Lernfelder aufgegeben. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Betriebliche und technische Kommunikation,  
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,  
7. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen, 
8. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen, 
9. Warten von Betriebsmitteln, 
10. Steuerungstechnik,  
11. Anschlagen, Sichern und Transportieren, 
12. Kundenorientierung, 
13 Anwenden von technischen Unterlagen, 
14. Trennen und Umformen, 
15. Einsetzen von Bearbeitungsmaschinen, 
16. Fügen von Bauteilen, 
17. Einsetzen von Vorrichtungen und Hilfskonstruktionen, 
18. Montieren und Demontieren von Metallkonstruktionen, 
19. Prüfen von Bauteilen und Baugruppen, 
20. Geschäftsprozesse und Qualitätssicherungssysteme im Einsatzgebiet. 
 
Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in mindestens einem der folgenden Einsatzgebieten anzuwenden und zu ver-
tiefen: 
1. Ausrüstungstechnik, 2. Feinblechbau, 3. Schiffbau, 4. Schweißtechnik, 5. Stahl- und Metallbau 
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die 
Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle: 9. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 13. Juli 2004, S. 1502 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 

 
Christiane Gathmann 
Tel.: 0228 / 107 2216 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: gathmann@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 ½ Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerinnen arbeiten in den Bereichen Ausrüstungstechnik, Feinblech-
bau, Schiffbau, Schweißtechnik und im Stahl- und Metallbau. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 
• planen ihre Aufgaben anhand von technischen Unterlagen, 
• stellen Bauteile, Baugruppen und Metallkonstruktionen aus Blechen, Rohren oder Profilen durch manuelle und 

maschinelle Fertigungsverfahren her, 
• fertigen, montieren und demontieren Stahlbauteile, Aufzüge, Transport- und Verladeanlagen, Schutzgitter, Ver-

kleidungen, Treppen, Türen, Tore, Abdeckungen, Behälter, Schutzeinrichtungen, Blechrohre und -kanäle, Aggre-
gate und Karosserien.  

• führen Schweißverfahren unter Beachtung der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes durch, 
• montieren und demontieren Metallkonstruktionen und wenden dabei unterschiedliche Fügetechniken an, 
• erstellen Hilfskonstruktionen, Vorrichtungen, Schablonen und Abwicklungen 
• wählen Prüfgeräte und Prüfverfahren aus und wenden das betriebliche Qualitätssicherungssystem an, 
• führen die notwendigen Wartungsarbeiten an Anlagen, Maschinen und Werkzeugen durch, 
• stimmen Arbeiten mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab, bearbeiten komplexe Aufträge im Team. 
• führen selbständig Tätigkeiten unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen 

durch. 
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Maßschneider /  
Maßschneiderin 

 
 
Was ist neu? 
Eine Überarbeitung war grundsätzlich notwendig aufgrund des Alters der Ausbildungsordnungen Damenschneider / 
Damenschneiderin, Herrenschneider / Herrenschneiderin sowie Wäscheschneider / Wäscheschneiderin und der da-
mit einhergegangenen wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Hinzu kommt die Zusam-
menlegung der drei genannten bisherigen eigenständigen Ausbildungsberufe zu einem Gewerbe „Damen- und Her-
renschneider“ bei der Novellierung der Handwerksordnung im Jahre 1998.  
 
Neu ist die Zusammenlegung der bisherigen o. g. drei Ausbildungsberufe zu einem Ausbildungsberuf mit der neuen 
Berufsbezeichnung „Maßschneider / Maßschneiderin“. Die Ausbildung differenziert sich im dritten Ausbildungsjahr in 
die Schwerpunkte Damen und Herren. Da Schneider und Schneiderinnen auch an Theatern ausgebildet werden, 
werden Inhalte aus dem Bereich Kostümfertigung mit in die Ausbildung integriert. 
 
Die folgenden Inhalte zählen zu den wesentlichen Neuerungen:  
• Qualitätssicherung 
• Kundenbetreuung und -beratung 
• Warenpräsentation 
• Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen 
• Informations- und Kommunikationstechniken 
• Schnitttechnik 
• neue Materialien, Maschinen, Arbeitstechniken 
• Gestaltung und Entwurf von Bekleidung 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Kundenorientierung 
6. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken, 
7. Auswählen und Vorbereiten von Werk und Hilfsstoffen, 
8. Nutzen und Warten von Werkzeugen, Arbeitsgeräten, Maschinen und Zusatzeinrichtungen, 
9. Ausführen von gestalterischen Arbeiten, 
10. Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen sowie Grundkonstruktion von Schnitten,   
11. Bügeln und Fixieren von Werk- und Hilfsstoffen, 
12. Ausführen von Näh- und Teilarbeiten, 
13. Fertigstellen von Bekleidung, 
14. Verändern und Aufarbeiten von Bekleidung, 
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
15. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 17, ausgegeben zu Bonn am 21. April 2004, S. 571 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Christiane Reuter 
Tel.: 0228 / 107 2225 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: reuter@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Maßschneider / Maßschneiderin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Maßschneider und Maßschneiderinnen fertigen individuelle Bekleidungsstücke nach eigenen oder vorgegebenen 
Entwürfen sowie Kundenwünschen in Maßarbeit an. Dabei stehen eine hochwertige Verarbeitung der vielfältigen 
Materialien unter Berücksichtigung modischer Tendenzen sowie eines stil- und typgerechten Gesamtbildes im Vor-
dergrund. Das Arbeitsgebiet umfasst auch das Modernisieren und Ändern von Bekleidung. Maßschneider und Maß-
schneiderinnen sind in Werkstätten und Ateliers der handwerklichen Maßschneidereien und Änderungsschneidereien 
tätig, auch in Industriebetrieben und Modehäusern sowie in den Kostümabteilungen von Theatern, Film und Fernse-
hen. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Maßschneider und Maßschneiderinnen beherrschen die gesamte Herstellung von Kleidungsstücken und führen ab-
wechslungsreichen Tätigkeiten selbständig aus. Die maßgeschneiderten Kleidungsstücke zeichnen sich durch hoch-
wertige Verarbeitung, optimalen Sitz und individuelle Formgebung aus. 

Maßschneider und Maßschneiderinnen 
• stellen Bekleidung aus zuvor gefertigten Teilen in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Verar-

beitungstechniken her, 
• entwickeln und gestalten Entwürfe nach modischen, funktionalen, historischen und technologischen Aspekten 

auch unter Einsatz rechnergestützter Programme, 
• erfassen den Zusammenhang zwischen Gestaltung, Körperform, Schnitt und Verarbeitung, 
• erstellen Schnittschablonen, schneiden Teile mustergerecht zu und erfassen die Grundlagen der Schnittkonstruk-

tion,   
• planen die Arbeitsschritte zur Herstellung von Kleidungsstücken, legen Verarbeitungstechniken fest und doku-

mentieren sie, 
• wählen Materialien und Zutaten nach Eigenschaften, Verwendungszweck und Kundenanforderungen aus, 
• handhaben Arbeitsgeräte, Maschinen und Zusatzeinrichtungen, 
• führen Stich- und Nahtarten aus, bügeln und fixieren, 
• führen Teilarbeiten aus, z. B. Taschen, Kanten, Schlitze, Ärmel, Kragen, 
• richten Kleidungsstücke zur Anprobe,  
• modernisieren, ändern und reparieren Kleidungsstücke, 
• führen qualitätssichernde Maßnahmen durch, 
• beachten Grundsätze der Sicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes. 
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Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik /  
Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik 

 
 
Was ist neu? 
Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / zur Mechanikerin 
für Reifen- und Vulkanisationstechnik aus dem Jahr 1981 (Verordnung über die Berufsausbildung zum Vulkaniseur / -
in vom 18.2.1981, geändert am 8.9.1992 in die Bezeichnung Vulkaniseur / -in und Reifenmechaniker / -in) wurde 
strukturell und qualitativ überarbeitet und den Anforderungen an eine moderne und praxisnahe Berufsausbildung 
angepasst.  
 
Die Ausbildungsinhalte wurden handlungsorientiert formuliert und die Prüfungsstrukturen sowie Prüfungsanforderun-
gen neu bestimmt. Neben der Erweiterung der Reifen- und Fahrzeugmechanik kamen als qualitative Neuerungen das 
selbständige Handeln, das Qualitätsmanagement, der Umgang mit Kunden, das wirtschaftliche Denken, die Handha-
bung des PC und die Erweiterung der Sprachkompetenz hinzu. 
 
Das erste Ausbildungsjahr bildet eine berufsfeldbreite Grundbildung des Berufsfeldes Fahrzeugtechnik. 
 
Vertreter der KMK- Rahmenlehrplan- Kommission haben Lernfelder entwickelt. Die Ausbildung in Betrieb und Beruf-
schule erhält damit eine durchgängige Orientierung an ganzheitlichen Qualifikationen, bei denen qualifizierte berufli-
che Tätigkeiten mit vollständigen Handlungen im Vordergrund stehen.  
Gegenüber der bisherigen Ausbildungsordnung kann zwischen den beiden Fachrichtungen Reifen- und  
Fahrwerktechnik sowie Vulkanisationstechnik gewählt werden. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen, 
6. Qualitätsmanagement, 
7. Messen und Prüfen an Systemen, 
8. Betriebliche und technische Kommunikation, 
9. Kommunikation mit internen und externen Kunden, 
10. Bedienen von Fahrzeugen und Systemen, 
11. Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen sowie von Betriebseinrichtungen, 
12. Montieren, Demontieren und Instandsetzen von Bauteilen, Baugruppen und Systemen, 
13. Prüfen und Eingrenzen von Schäden und Störungen sowie deren Ursachen bestimmen, 
14. Fügen, 
15. Manuelles und maschinelles Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen, 
16. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen, 
17. Reparieren von Schläuchen und Reifenlaufflächen. 
 
Gegenstand der Berufsausbildung in Fachrichtungen sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. In der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik: 
a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrwerk, an Baugruppen und an Systemen, 
b) Instandhalten von Reifen und Rädern, 
c) Verändern der Fahrdynamik, 
d) Verkaufen von Produkten. 
 
2. In der Fachrichtung Vulkanisationstechnik: 
a) Instandsetzen von Reifen und Schläuchen, 
b Erneuern von Reifen, 
c) Warten und Instandsetzen von Fördergurten, 
d) Herstellen und Instandsetzen von Gummiauskleidungen und -belägen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
12. Mai 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 23, ausgegeben zu Bonn am 17. Mai 2004, S. 908 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Dieter Wallon 
Tel.: 0228 / 107 2228 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: wallon@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik 
 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
Ab dem dritten Ausbildungsjahr erfolgt die Ausbildung in einer der folgenden Fachrichtungen: 
• Reifen- und Fahrwerktechnik 
• Vulkanisationstechnik 
 
3. Arbeitsgebiet 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik  / Mechanikerinnen für Reifen- und Vulkanisationstechnik sind in 
der Planung, Wartung, Prüfung und Instandsetzung von Bauteilen und Baugruppen an Fahrzeugen, insbesondere von 
Schläuchen, Reifen und Rädern, der Umrüstung von Fahrzeugen auf Sonderräder und -reifen, der Optimierung von 
Fahrwerken, der Änderung der Fahrzeugoptik, der Erneuerung von Reifen, der Wartung und Instandsetzung von 
Fördergurten, der Herstellung und Instandsetzung von Gummiauskleidungen sowie von Gummibelägen, tätig. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / Mechanikerinnen für Reifen- und Vulkanisationstechnik führen 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten selbstständig und im Team unter Beachtung des Umweltschutzes, der Ar-
beitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Qualitätssicherung kundenorientiert durch. 
 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / Mechanikerinnen für Reifen- und Vulkanisationstechnik 
• reparieren Schläuche und Reifen, 
• bedienen Fahrzeuge und deren Systeme, 
• grenzen Schäden und Störungen ein und bestimmen deren Ursachen, 
• bedienen und halten betriebsinterne Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen instand, 
• messen und prüfen an Fahrzeugsystemen, 
• beraten und informieren Kunden, 
• wenden Normen und Richtlinien zur Sicherung der Arbeits- und Produktqualität an und tragen im Betrieb zur 

ständigen Verbesserung von Arbeitsabläufen bei, 
• planen und steuern Arbeitsabläufe, kontrollieren, bewerten und dokumentieren die Arbeitsergebnisse, 
• stellen Werkstücke und Bauteile mit manuellen und maschinellen Fertigungsverfahren her, 
• setzen rechnergestützte Informations- und Kommunikationssysteme ein. 
 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / Mechanikerinnen für Reifen- und Vulkanisationstechnik in der 
Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik: 
• warten und setzen Fahrwerke, Bremsen, Rad-Reifen-Systeme, Abgas- und Klimaanlagen instand, 
• optimieren die Fahrdynamik, 
• verkaufen fahrzeugspezifische Produkte. 
 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik / Mechanikerinnen für Reifen- und Vulkanisationstechnik in der 
Fachrichtung Vulkanisationstechnik: 
• erneuern Reifen aller Fahrzeugarten und setzen sie instand, 
• warten und setzen Fördergurte instand, 
• stellen Gummiauskleidungen sowie Gummibeläge her und setzen sie instand. 
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Modist /  
Modistin 

 
 
Was ist neu? 
Mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Modisten/zur Modistin werden die Regelungen des Lehrlingswe-
sens im Modistenhandwerk aus dem Jahre 1966 (HW) und über die Berufsausbildung zum Modisten / zur Modistin 
aus dem Jahre 1969 (IH) aufgehoben. In die neue Verordnung, die sowohl für das Handwerk als auch für die Industrie 
gilt, wurden ebenfalls die Ausbildungsinhalte des Hut- und Mützenmacherhandwerks (bisherige Regelung von 1939) 
integriert. Neue Qualifikationsanforderungen wie das Vorbereiten von Arbeitsabläufen, der Umgang mit Informations- 
und Kommunikationstechniken, die Qualitätssicherung sowie das Arbeiten im Team und eine stärkere Kundenorien-
tierung wurden in die Ausbildungsordnung aufgenommen. Berücksichtigt wurden ebenfalls veränderte fachliche An-
forderungen im Bereich Schnitttechnik. 
 
Das selbstständige, kundenorientierte Entwickeln und Erarbeiten von Modellentwürfen auch unter Berücksichtigung 
historischer Gesichtspunkte sowie das Präsentieren von Kopfbedeckungen stellen neue Herausforderungen an die 
Kreativität angehender Modisten und Modistinnen dar. 
Im ersten Ausbildungsjahr erfolgt die Ausbildung auf der Basis der Inhalte des Berufsgrundbildungsjahres im Berufs-
feld Textiltechnik und Bekleidung. Die Struktur der Zwischen- und Abschluss-/Gesellenprüfung wurde grundlegend 
verändert und dem heutigen Standard angepasst. Im praktischen Prüfungsteil werden drei Arbeitsaufgaben, die Kun-
denaufträgen entsprechen, durchführt. Für eine Arbeitsaufgabe reichen die Prüflinge vorab eigene Entwürfe ein. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, 
6. Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, 
7. Umgang mit Kunden, 
8. Handhaben und Warten von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen, 
9. Entwickeln und Gestalten von Modellentwürfen, 
10. Herstellen von Filz- und Strohhüten, 
11. Herstellen von Kopfbedeckungen aus anderen Materialien, 
12. Ausgestalten von Kopfbedeckungen 
13. Herstellen von Unterformen 
14. Kopieren von Kopfbedeckungen 
15. Aufarbeiten und Ändern von Kopfbedeckungen 
16. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
15. April 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 17, ausgegeben zu Bonn am 21. April 2004, S. 580 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Regina Müller 
Tel.: 0228 / 107 1002 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: regina.mueller@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Modist / Modistin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Modistinnen und Modisten sind handwerklich und gestalterisch tätig. Sie stellen Kopfbedeckungen für Damen und 
Herren her. 
 
Modistinnen und Modisten arbeiten sowohl in Werkstätten des Handwerks als auch in Betrieben der Industrie. In Ate-
liers, in Theatern und beim Film, auf Messen und Veranstaltungen werden zumeist Einzelstücke, nach eigenen Ent-
würfen oder Kundenwünschen, angefertigt, präsentiert und verkauft. In der Industrie werden Kopfbedeckungen in 
Serie, auf der Basis von Kollektions-Prototypen, gefertigt. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Modistinnen und Modist führen ihre Arbeiten selbstständig auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen und eigenen Ent-
würfen, unter Beachtung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes sowie qualitativer und 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte durch. Sie beherrschen den Zusammenhang zwischen Gestaltung, Konstruktion und 
Verarbeitung sowie den Einsatz unterschiedlicher Werk- und Hilfsstoffe. Sie planen und organisieren, teilweise im 
Team, ihre Tätigkeit bis hin zu Präsentation und Verkauf. Modistinnen und Modisten arbeiten kundenorientiert. 
 
Modisten und Modistinnen haben während der Ausbildung folgende Kompetenzen und Qualifikationen entwickelt: 
• Herstellen von Kopfbedeckungen aus Filz und Stroh, 
• Appretieren von Materialien, 
• In-Form-Bügeln von Hüten, 
• Nähen von Kopfbedeckungen z. B. aus Stoff, Leder und Pelz; Erstellen und Handhaben von Schnittschablonen 

sowie Abändern von Schnittmustern, 
• Anfertigen von Kopfbedeckungen nach Bild- und Modellvorlagen, 
• Entwickeln, Gestalten und Erarbeiten von Entwürfen nach modischen, historischen, funktionalen und technologi-

schen Gesichtspunkten, 
• Erstellen von Skizzen, Zeichnungen und Mustervorlagen, 
• Ausgestalten von Kopfbedeckungen z. B. Schneidetechniken anwenden, Rollieren, Blumen und Federgestecke 

herstellen, 
• Aufarbeiten und Ändern von Kopfbedeckungen, 
• Herstellen von Unterformen aus verschiedenen Materialien, 
• Handhaben und Warten von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen, 
• Führen von Kundengesprächen, insbesondere bei Beratung, Verkauf und Reklamation, 
• Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken, 
• Ergreifen qualitätssichernder Maßnahmen, Kontrollieren von Arbeitsabläufen und -ergebnissen.  
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Raumausstatter /  
Raumausstatterin 

 
 
Was ist neu? 
Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Raumausstatter / zur Raumausstatterin aus dem Jahre 1982 wurde 
überarbeitet und den Anforderungen an eine moderne und praxisnahe Berufsausbildung angepasst.  
Neue Lerninhalte stützen sich nicht nur auf bisherige Ausbildungsinhalte, sondern orientieren sich an der für diesen 
Berufsbereich von Fachexperten für notwendig erachtete Qualifikationen. In der neuen Ausbildungsordnung kann 
zwischen den vier Schwerpunkten „Boden“, „Polstern“, „Raumdekoration sowie Licht-, Sicht- und Sonnenschutz“ und 
„Wand- und Deckendekorationen“ gewählt werden. 
 
In die modernisierte Ausbildungsordnung nebst Ausbildungsrahmenplan und in den Rahmenlehrplan für den Berufs-
schulunterricht wurden die folgenden neuen Qualifikationen aufgenommen: 
 

• Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken 
• Teamfähigkeit 
• Qualitätssicherung 
• Kundenorientierung 

 
Die Zwischen - und Abschlussprüfungen wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. Da-
bei wurden Prüfungsinhalte für die praktische und schriftliche Prüfung entwickelt, die den Prüfungsausschüssen mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten zugestehen, aber auch mehr Fachkompetenz erfordern. In der schriftlichen Prüfung sind 
die Prüfungsfächer Technologie, Technische Mathematik und Technisches Zeichen in die Prüfungsbereiche „Arbeits-
planung und Gestaltung“ und „Fertigung und Montage“ aufgegangen, damit komplexe und auf die praktische Ar-
beitsaufgabe bezogene Aufgabenstellungen ermöglicht werden. Die veränderte Abschlussprüfung berücksichtigt neue 
Bewertungsmaßstäbe.  
 
Die Zeitrichtwertangaben gliedern den neuen Ausbildungsrahmenplan in zwei Abschnitte: Fertigkeiten und Kenntnis-
se, die bis zur Zwischenprüfung und die nach der Zwischenprüfung Gegenstand der Ausbildung sein sollen. Dies 
ermöglicht eine praxisgerechte Umsetzung des Ausbildungsrahmenplans auf die betrieblichen Verhältnisse.  
 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken 
6. Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse, Arbeiten im Team, 
7. Anfertigen und Anwenden von Arbeitsunterlagen, Durchführen von Messungen, 
8. Vorbereiten, Einrichten, Sichern und Räumen von Arbeitsplätzen, 
9. Einsetzen und Warten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und technischen Einrichtungen, 
10. Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen, 
11. Entwickeln und Gestalten von Raumsituationen, 
12. Prüfen, Vorbereiten und Bearbeiten von Untergründen, 
13. Be- und Verarbeiten von Profilen, 
14. Behandeln von Oberflächen, 
15. Gestalten und Verlegen von Bodenbelägen, 
16. Instandsetzen von Polstermöbeln und Herstellen von Polstern, 
17. Gestalten, Anfertigen und Montieren von Raumdekorationen, 
18. Anfertigen und Montieren von Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, 
19. Gestalten, Bekleiden und Beschichten von Wand- und Deckenflächen, 
20. Durchführen qualitätssichernder Maßnahmen, Kundenservice. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
18. Mai 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 27. Mai 2004, S. 980 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Margareta Pfeifer 
Tel.: 0228 / 107 2230 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: pfeifer@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Raumausstatter / Raumausstatterin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Raumausstatter und Raumausstatterinnen gestalten Räume und Polstermöbel nach Kundenanforderungen. Sie be-
kleiden Wände und Decken, gestalten, fertigen und montieren Raumdekorationen sowie Licht-, Sicht- und Sonnen-
schutz. Sie gestalten und verlegen textile und elastische Bodenbeläge, polstern und beziehen Polstermöbel. Sie füh-
ren ihre Arbeit sowohl in Werkstätten als auch vor Ort bei Kunden aus. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Raumausstatter und Raumausstatterinnen führen ihre Arbeiten selbständig und kundenorientiert anhand von techni-
schen Unterlagen und Arbeitsaufträgen allein, im Team und in Kooperation mit anderen Gewerken aus. Sie planen 
und koordinieren ihre Arbeit, richten Arbeitsplätze ein und ergreifen Maßnahmen zum Umweltschutz und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit. Sie prüfen die baulichen Voraussetzungen vor Ort, berechnen den Materialbedarf und die 
Kosten der erbrachten Leistungen.  
 
Raumausstatter und Raumausstatterinnen 
• entwickeln und gestalten Raumsituationen 
• gestalten, fertigen und montieren Raumdekorationen sowie Licht-, Sicht- und Sonnenschutzanlagen 
• gestalten, bekleiden und beschichten Wand- und Deckenflächen, 
• gestalten und verlegen Bodenbeläge, 
• polstern und beziehen Polstermöbel, 
• prüfen und bereiten Untergründe vor, 
• be- und verarbeiten Werk- und Hilfsstoffe, 
• gehen mit Informations- und Kommunikationstechniken um, 
• handhaben und warten Werkzeuge, Geräte und Maschinen, 
• führen Messungen durch und erstellen Arbeitsunterlagen, 
• richten Arbeitsplätze ein, 
• beurteilen Arbeitsergebnisse und führen qualitätssichernde Maßnahmen durch.  
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Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker /  
Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin 

 
 
Was ist neu? 
Die alte Verordnung über die Berufsausbildung zum Rolladen- und Jalousiebauer / zur Rolladen- und Jalousiebauerin 
vom 18. März 1984 wurde novelliert und an die zeitgemäßen Anforderungen einer modernen und praxisnahen Be-
rufsausbildung angepasst. Mit der neuen Ausbildungsverordnung wurde neben den wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Gegebenheiten der Branche der aktuelle Stand der technischen Entwicklungen berücksichtigt. Die Ausbil-
dungsberufsbezeichnung lautet nunmehr "Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnen-
schutzmechatronikerin". Die novellierte Ausbildungsordnung berücksichtigt neben der Sozialkompetenz insbesondere 
die erweiterte Fachkompetenz der zukünftigen Gesellen / Gesellinnen. Hierfür steht das selbstständige Planen, Han-
deln und Kontrollieren der Arbeit sowie die Berücksichtigung von veränderten Automatisierungs- und Steuerungs-
techniken. Die Ausbildungsinhalte wurden um die in den "Bündnisgesprächen für Arbeit" beschlossenen Anforderun-
gen ergänzt bzw. flexibilisiert.  
 
Die neuen Inhalte der Zwischen- und Gesellenprüfung orientieren sich an modernen Prüfungsmethoden, die den 
Prüfungsausschüssen einerseits mehr Handlungsspielraum bei der Durchführung der Prüfungen und andererseits 
mehr Verantwortung zukommen lassen. 
 
In der Zwischenprüfung soll der Prüfling in insgesamt höchstens sieben Stunden eine Arbeitsaufgabe durchführen 
und dokumentieren. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte und Arbeitabläufe planen, Arbeitsmittel 
festlegen, technische Unterlagen nutzen sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit, zum Umweltschutz und zur Qualitätssicherung berücksichtigen kann. Bei der Gesellenprüfung soll der Prüfling im 
praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens 21 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem Kundenauftrag ent-
sprechen soll, durchführen und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens zwanzig Minuten hierüber ein Fachge-
spräch führen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, 
organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig planen, Arbeitszusammenhänge erkennen, Arbeitsergebnisse 
kontrollieren und dokumentieren sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie 
zum Umweltschutz ergreifen kann. Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezogene Probleme 
und deren Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die 
Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. Die schriftliche Prüfung erfordert zukünftig 
Projektaufgaben aus drei in sich abgeschlossenen Prüfungsbereichen. In den Prüfungsbereichen sind praxisbezoge-
ne Aufgaben mit verknüpften informationstechnischen, technologischen und mathematischen Sachverhalten zu lösen. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, 
6. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team, 
7. Einrichten, Sichern und Räumen von Arbeitsplätzen, 
8. Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen sowie von Halbzeugen, 
9. Handhaben von Werkzeugen und Geräten, Bedienen und Instandhalten von 

Maschinen und technischen Anlagen, 
10. Herstellen von Rollpanzern, Behängen und Ladenflügeln, 
11. Herstellen und Montieren von Rollabschlüssen, 
12. Montieren von nicht rollbaren Abschlüssen,  
13. Montieren von Automatisierungs- und Steuerungskomponenten, 
14. Herstellen und Montieren von Rollladen- und Fensterkombinationen, 
15. Durchführen von Funktionsprüfungen, 
16. Durchführen von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, 
17. Kundenorientierung, 
18. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
23. Juni 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 28. Juni 2004, S. 1334 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Dieter Weiß 
Tel.: 0228 / 107 2220 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: weiss@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerinnen arbeiten sowohl an 
und in Gebäuden sowie an anderen Objekten und in der Werkstatt. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerinnen führen ihre Arbeiten 
selbstständig und kundenorientiert auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen, Plänen allein und im Team durch und 
koordinieren sie mit anderen Gewerken. Sie planen ihre Arbeit, richten Arbeitsplätze ein, legen Arbeitsschritte, benö-
tigte Materialien und Halbzeuge fest und ergreifen Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit sowie zum Umweltschutz am Arbeitsplatz. Sie führen Gespräche mit Kunden, prüfen ihre Arbeiten auf fehler-
freie Ausführung, dokumentieren sie, führen qualitätssichernde Maßnahmen durch und übergeben die Arbeit an den 
Kunden. Sie erfassen Mengen- und Zeitaufwand und berechnen die erbrachten Leistungen. 
 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerinnen 
• nehmen Aufmaße und erstellen Arbeitsunterlagen, 
• wenden technische Unterlagen an, 
• planen Arbeitsabläufe und bereiten diese vor, Arbeiten im Team, 
• richten Arbeitsplätze ein, sichern und räumen diese, 
• bauen Arbeitsgerüste auf und ab,  
• setzen Transportgeräte ein, 
• be- und verarbeiten Werk- und Hilfsstoffe sowie Halbzeuge, 
• handhaben Werkzeuge, bedienen Geräte, Maschinen und technische Anlagen und halten diese in Stand, 
• stellen Rollpanzer, Behänge und Ladenflügel her, 
• stellen Rollabschlüsse und Rolltore her und montieren diese, 
• montieren nicht rollbare Abschlüsse,  
• montieren Steuerungskomponenten und -anlagen, 
• stellen Rollladen- und Fensterkombinationen her und montieren diese, 
• führen Funktionsprüfungen durch, 
• führen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch. 
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Schifffahrtskaufmann /  
Schifffahrtskauffrau 

 
 
Was ist neu? 
Die neue Ausbildungsordnung präzisiert und erweitert die Qualifikationsanforderungen an Schifffahrtskaufleute. Die 
Anforderungen an Englischkompetenzen werden genauer gefasst. Logistische Anforderungen des Kunden, der Ein-
satz von Informations- und Kommunikationstechnik, das Controlling und Umweltgesichtspunkte erhalten einen höhe-
ren Stellenwert. Grundlegende Qualifikationen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Lernfähigkeit werden 
ausdrücklich als Ausbildungsziele formuliert. Der Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht erfolgt auf der Grund-
lage des Lernfeldkonzepts. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1.  Der Ausbildungsbetrieb, 
2.  Arbeitsorganisation, Information und Kommunikation, 
3.  Fachbezogenes Englisch, 
4.  Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, 
5.  Marketing, 
6.  Klarierung, 
7.  Einsatz und Disposition von Seeschiffen, 
8  Seeverkehrslogistik, 
9.  Haftung, Versicherung, Schadensabwicklung. 
 
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
in der Fachrichtung Linienfahrt 
1.  Marktbeobachtung und Marktanalyse, 
2.  Intermodale Transporte, 
3.  Einsatz und Disposition von Containern, 
4.  Ladungsbuchung und Abwicklung der Verladung. 
 
in der Fachrichtung Trampfahrt 
1.  Markbeobachtung und Marktanalyse, 
2.  Befrachtung, 
3.  Projektlogistik. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
22. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 28. Juli 2004, S. 1874 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Benedikt Peppinghaus 
Tel.: 0228 / 107 2425 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: peppinghaus@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
Die Ausbildung erfolgt in einer der Fachrichtungen 
• Linienfahrt oder 
• Trampfahrt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Schifffahrtskaufleute organisieren den Transport von Gütern aller Art über See. Sie arbeiten in Linienschifffahrtsunter-
nehmen, Trampschifffahrtsunternehmen oder in Schiffsmaklereien. Schifffahrtskaufleute stehen in weltweitem Kontakt 
mit Kunden, Lieferanten, Bordpersonal sowie mit allen übrigen Dienstleistern der Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Schifffahrtskaufleute steuern die Durchführung aller Aufgaben, die mit der Ausrüstung, dem Betrieb und dem Einsatz 
von Seeschiffen verbunden sind. 
 
Schifffahrtskaufleute 
• analysieren Transport- und Ladungsmärkte,  
• entwickeln marktgerechte Leistungsangebote, 
• planen und steuern den Transport von Gütern über See, 
• kalkulieren Kosten und ermitteln Ergebnisse,  
• organisieren die Abfertigung von Seeschiffen im Hafen, 
• bearbeiten schiffs- und ladungsbezogene Dokumente, 
• bearbeiten Schadens- und Versicherungsfälle, 
• wickeln Geschäftsprozesse in englischer Sprache ab. 
 
Schifffahrtskaufleute der Fachrichtung Linienfahrt 
• unterrichten Kunden  über Fahrpläne und Frachtraten, 
• buchen Stückgutladungen, 
• disponieren Container im intermodalen Verkehr, 
• organisieren den Vor- und Nachlauf der Ladung. 
 
Schifffahrtskaufleute der Fachrichtung Trampfahrt 
• suchen und vermitteln Ladung für Schiffe und Schiffe für Ladung, 
• vermitteln und schließen Reise- und Zeitcharterverträge, 
• planen den Transport von Projektladungen. 
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Schuhmacher /  
Schuhmacherin 

 
 
Was ist neu? 
Die Ausbildungsordnung von 1975 wurde den modernen Erfordernissen des Schuhmacherhandwerks angepasst. Mit 
neuen und veränderten Ausbildungsinhalten wird den zukünftigen Gesellen und Gesellinnen die am Qualifikationsbe-
darf des Gewerbes orientierte erforderliche Fach- und Sozialkompetenz vermittelt. Die Inhalte und Anforderungen für 
die Zwischen- und Gesellenprüfung wurden neu formuliert. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsabläufen, 
6. Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, 
7. Handhaben und Warten von Werkzeugen, Geräten, 

Maschinen und technischen Einrichtungen, 
8. Kundenbetreuung und -beratung, 
9. Beurteilen und Einsetzen von Materialien, Werk- und Hilfsstoffen, 
10. Herstellen und Bearbeiten von Schuhböden, 
11. Durchführen von Reparaturarbeiten 
12. Herstellen und Bearbeiten von Schaftteilen, 
13. Zusammenfügen von Schuhböden und Schäften zu Maßschuhen, 
14. Anatomie, Physiologie und Pathologie der Bewegungs- und Stützorgane, 
15. Anfertigen von Fußumrisszeichnungen, Trittspuren, fußgerechten Zurichtungen sowie Fußbettungen, 
16. Durchführen von qualitätssichernde Maßnahmen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
11. März 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 12, ausgegeben zu Bonn am 24. März 2004, S. 445 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Hans-Peter Ruppenthal 
Tel.: 0228 / 107 2222 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: ruppenthal@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Schuhmacher / Schuhmacherin 
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Schuhmacher und Schuhmacherinnen fertigen Maßschuhe an und führen Schuhreparaturen durch. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Schuhmacher und Schuhmacherinnen 
• verfügen über Kenntnisse der Anatomie von Stütz- und Bewegungsorganen, 
• betreuen und beraten Kunden, 
• planen und bereiten ihre Arbeitsabläufe vor, 
• bearbeiten Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und Kommunikationssystemen, 
• führen ihre Arbeiten im Team durch, 
• fertigen Fußumrisszeichnungen, Trittspuren, fußgerechte Zurichtungen und Fußbettungen an Konfektionsschu-

hen an, 
• wählen Leder sowie andere Werk- und Hilfsstoffe nach Verwendungszweck und Wirtschaftlichkeit aus, 
• erarbeiten technische Unterlagen und legen Arbeitsabläufe fest, 
• schneiden Schaft- und Bodenteile zu, 
• richten Schaftteile vor, insbesondere durch Ausfellen, Schärfen und Buggen, 
• steppen Schaft- und Futterteile zusammen, 
• bereiten Schaft- und Bodenteile vor, 
• fügen Schaft- und Bodenteile zu Maßschuhen zusammen, 
• beurteilen die Qualität und ergreifen qualitätssichernde Maßnahmen. 
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Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  
Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie 

 
 
Was ist neu? 
Straßen- und Großflächenbau haben an Bedeutung gewonnen, die Verwendung von Asphalt wurde ausgeweitet. Die 
Entwicklung von Maschinen und Verfahren sind parallel dazu vorangetrieben worden. Die Erweiterung der Ausbil-
dungsordnung für den Ausbildungsberuf „Verfahrensmechaniker und Verfahrensmechanikerin in der Steine- und 
Erdenindustrie“ um eine neue Fachrichtung „Asphalttechnik“ wurde daher von der beteiligten Industrie beantragt. 
 
Die bestehende Ausbildungsordnung bleibt für die Grund- und Fachbildung sowie die übrigen Fachrichtungen „Bau-
stoffe“, Transportbeton“, „Gipsplatten oder Faserzement“, Kalksandstein oder Porenbeton“ sowie „vorgefertigte Be-
tonerzeugnisse“ daher in vollem Umfang in Kraft. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz 
4. Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung 
5. Lesen, Anwenden und Erstellen technischer Unterlagen 
6. Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung 
7. Instandhalten von Werkzeugen 
8. Erschließungs-, Gewinnungs- und Fördertechniken von Rohstoffen 
9. Verarbeiten von Rohstoffen zu Endprodukten 
10. Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 
11. Grundlagen der Elektrotechnik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
12. Gewinnen, Fördern und Transportieren von Rohstoffen 
13. Verfahrensabläufe 
14. Produktions- und Prozesssteuerung 
15. Instandhalten von Maschinen und Anlagen 
16. Lagern und Entsorgen. 
 
Gegenstand der Berufsausbildung in der Fachrichtung Asphalttechnik sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und 
Kenntnisse: 
a) Disponieren von Mischungen, Materialfluss und Materialtransporten, 
b) Herstellen von Walzasphalt und von Gussasphalt, 
c) Einbauen von Walzasphalt und von Gussasphalt, 
d) Probenehmen und Durchführen von Maßnahmen der Qualitätssicherung. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
9. Februar 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 5, ausgegeben zu Bonn am 12. Februar 2004, S. 180 
 
Ansprechpartner im BIBB 
Lothar Rütter 
Tel.: 0228 / 107 2328 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: ruetter@bibb.de 
 
Anmerkung: Es wurde kein Ausbildungsprofil entwickelt, da eine neue Fachrichtung zur bestehenden Ausbildungs-
ordnung geschaffen wurde. 
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Verkäufer /  
Verkäuferin 

 
 
Was ist neu? 
Die Modernisierung des Ausbildungsberufs Verkäufer / Verkäuferin von 1968 ist seit vielen Jahren überfällig, da sich 
in über 30 Jahren die Strukturen und Anforderungen im Handel verändert haben. Nach wie vor bleibt die Verkaufs- 
und Serviceorientierung Kernaufgabe dieses Ausbildungsberufs. Allerdings wurden Differenzierungs- und Wahlmög-
lichkeiten geschaffen, um auf die Heterogenität des Einzelhandels einzugehen und Qualifikationen für seine unter-
schiedlichen Betriebsformen und -größen sowie für die unterschiedlichen Branchen und Bedarfsbereiche bereitzustel-
len.  
Als Vertiefung und Erweiterung der Pflichtbausteine kann je nach dem Bedarf der Ausbildungsbetriebe und dem 
Wunsch der Auszubildenden ein Wahlbaustein aus vier im Umfang von etwa drei Monaten aus den folgenden Berei-
chen gewählt werden:  
• Warenannahme / Warenhandling,  
• Beratung und Verkauf,  
• Kasse, 
• Marketing.  
 
Durch die curriculare Verbindung der Ausbildungsberufe Verkäufer / Verkäuferin und Kaufmann / Kauffrau im Einzel-
handel wurde ein Gesamtkonzept für die Ausbildungsberufe des Einzelhandels geschaffen. Die Ausbildungsinhalte 
des Ausbildungsberufs Verkäufer / Verkäuferin sind identisch mit den ersten beiden Jahren des Ausbildungsberufs 
Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel. Dadurch wird die Durchlässigkeit des Ausbildungsberufs Verkäufer / Verkäufe-
rin zu dem dreijährigen Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel sichergestellt. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Der Ausbildungsbetrieb, 
2. Information und Kommunikation, 
3. Warensortiment, 
4. Grundlagen von Beratung und Verkauf, 
5. Servicebereich Kasse, 
6. Marketinggrundlagen, 
7. Warenwirtschaft, 
8.  Grundlagen des Rechnungswesens, 
9. eine im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheit aus der Auswahlliste. 
 
Die Auswahlliste umfasst folgende vier Wahlqualifikationseinheiten: 
1. Warenannahme, Warenlagerung 
2. Beratung und Verkauf 
3. Kasse 
4. Marketingmaßnahmen 
 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
16. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 38, ausgegeben zu Bonn am 26.Juli 2004, S. 1806 
 
 
Ansprechpartnerinnen im BIBB 
Anita Krieger 
Tel.: 0228 / 107 2424 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: krieger@bibb.de 

 
Hannelore Paulini-Schlottau 
Tel.: 0228 / 107 2423 
Fax: 0228 / 107 2986 
E-Mail: paulini@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Verkäufer / Verkäuferin  
 
2. Ausbildungsdauer 
2 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Verkäufer und Verkäuferinnen sind in Handelsunternehmen mit unterschiedlichen Größen, Betriebsformen und Sorti-
menten tätig. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen  der Verkauf sowie die vor- u. nachbereitenden Arbeiten in bera-
tungs- und selbstbedienungsorientierten Betrieben. Tätigkeitsfelder sind darüber hinaus Warenannahme und -
lagerung, Service an der Kasse, Verkaufsförderung, Bestandspflege und Inventur. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Verkäufer und Verkäuferinnen 
• verkaufen Waren und Dienstleistungen, 
• informieren und beraten Kunden und bieten Service an, 
• setzen Warenkenntnisse ein, 
• platzieren und präsentieren Waren im Verkaufsraum, 
• wirken bei Maßnahmen der Verkaufsförderung mit, 
• kontrollieren und pflegen Warenbestände,  
• bedienen die Kasse und rechnen sie ab, 
• wirken bei der Warenannahme und -kontrolle mit, 
• zeichnen Waren aus und lagern sie, 
• nutzen warenwirtschaftliche Kennziffern, 
• arbeiten team-, kunden- und prozessorientiert und setzen dabei ihre Service- und Dienstleistungskompetenz ein, 
• wenden Informations- und Kommunikationstechniken an. 
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Wasserbauer /  
Wasserbauerin 

 
Was ist neu? 
Die Sozialpartein haben sich mit der Neuordnung der Ausbildungsordnung von 1991 entschieden, das Qualifikations-
profil grundlegend zu verändern. Das Niveau der Ausbildung ist infolgedessen angestiegen, so dass die Eingangsvor-
aussetzungen für Ausbildungsstellenbewerber höher zu setzen sind. Damit soll den zukünftigen Qualifikationsanforde-
rungen, die von den Verantwortlichen für den Bereich des Wasserbaus prognostiziert worden sind, Rechnung getra-
gen werden. Die neuen Berufsanforderungen liegen schwerpunktmäßig auf der Bauüberwachung und -betreuung und 
nicht wie bisher auf der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten im Wasserbau. Demzufolge ist die Vermittlung von 
Fertigkeiten im Baubereich nicht mehr in der bisherigen Tiefe und Breite erforderlich. In den Ausbildungsrahmenplan 
und in den Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht wurden neben den an Sozialkompetenzen ausgerichteten 
Inhalten insbesondere die folgenden neuen Qualifikationen aufgenommen: 
• Umgang mit Informationssystemen und Kommunikationstechniken, 
• Teamfähigkeit, 
• Qualitätssicherung, 
• Kontrolle und Dokumentation von Bauwerken in und an Gewässern, 
• Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern, 
• Aufgaben der Bauüberwachung, 
• Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Hochwasser- und Eisabwehr und 
• Betreiben und Unterhalten von Talsperren, Speichern und Rückhaltebecken.  
 
Die Zeitrichtwertangaben gliedern den neuen Ausbildungsrahmenplan in zwei Abschnitte: Fertigkeiten und Kenntnis-
se, die bis zur Zwischenprüfung und die nach der Zwischenprüfung Gegenstand der Ausbildung sein sollen. Dies 
ermöglicht eine praxisgerechte Umsetzung des Ausbildungsrahmenplans auf betriebliche Verhältnisse. Die Anforde-
rungen für die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden ebenfalls erneuert und somit den neuen Erfordernissen an-
gepasst. Die Zwischenprüfung hat eine projektorientierte Aufgabe, eine darauf ausgerichtete Dokumentation und ein 
Fachgespräch zum Prüfungsgegenstand. Die Abschlussprüfung gliedert sich zukünftig in einen Teil A (praktischer 
Prüfungsteil) und Teil B (schriftlicher Prüfungsteil). Teil A sieht eine projektorientierte Arbeitsaufgabe einschließlich 
eines zu bewerteten Fachgesprächs vor. Der Prüfungsteil B weist 3 Prüfungsbereiche aus, die die bisherigen Prü-
fungsfächer Technologie, Technisches Zeichnen und Technische Mathematik in den beiden fachlichen Prüfungsbe-
reichen zu komplexen Prüfungsthemen verknüpft. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Anwenden von Informationssystemen und Kommunikationstechniken, 
6. Planen, Vorbereiten und Steuern von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team, 
7. Einrichten, Sichern und Räumen von Baustellen in und an Gewässern, 
8. Anfertigen und Anwenden von technischen Unterlagen, Durchführen von Vermessungen, 
9. Herstellen von Bauwerksteilen, 
10. Handhaben von Werkzeugen, Bedienen von Geräten und Maschinen, 
11. Herstellen, Kontrollieren und Instandhalten von Bauwerken in und an Gewässern, 
12. Herstellen, Kontrollieren und Instandhalten von Ufersicherungen und Unterhaltungswegen, 
13. Durchführen von Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern, 
14. Herstellen, Kontrollieren und Instandhalten von Bauwerken für den Insel- und Küstenschutz, 
15. Durchführen von Aufgaben der Bauüberwachung, 
16. Durchführen von Unterhaltungs- und Kontrollmaßnahmen des Gewässerbettes, Bezeichnen und Sichern von 

Fahrrinne und Fahrwasser, 
17. Durchführen von gewässerkundlichen Messungen, 
18. Durchführen von Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Hochwasser- und Eisabwehr, 
19. Führen von schwimmenden Fahrzeugen und Bedienen von schwimmenden Geräten, 
20. Betreiben und Unterhalten von Talsperren, Speichern und Rückhaltebecken, 
21. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
26. Mai 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 22. Juni 2004, S. 1678 
 
 
Ansprechpartner / Ansprechpartnerin im BIBB 
Dieter Weiß 
Tel.: 0228 / 107 2220 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: weiss@bibb.de 

 
Christel Huth 
Tel.: 0228 / 107 2630 
Fax: 0228 / 107 2993 
E-Mail: huth@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Wasserbauer / Wasserbauerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Wasserbauer und Wasserbauerinnen arbeiten sowohl an Anlagen, Bauwerken und anderen Objekten an und in Ge-
wässern auf schwimmenden Fahrzeugen und in der Werkstatt. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Wasserbauer und Wasserbauerinnen führen ihre Arbeiten selbstständig und auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen, 
Plänen allein und im Team durch und koordinieren sie mit anderen Gewerken. Sie planen ihre Arbeit, richten Arbeits-
plätze ein, legen Arbeitsschritte, benötigte Materialien und Hilfsstoffe fest und ergreifen Maßnahmen zur Sicherheit 
und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz am Arbeitsplatz. Sie führen Gespräche mit Ar-
beitauftragausführenden Firmen, prüfen ihre Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, dokumentieren sie, führen qualitäts-
sichernde Maßnahmen durch und übergeben die Arbeit an den Kunden. Sie erfassen Mengen- und Zeitaufwand und 
berechnen die erbrachten Leistungen. 
 
Wasserbauer und Wasserbauerinnen 
• nehmen Aufmaße und erstellen Arbeitsunterlagen, 
• wenden technische Unterlagen und Vorschriften an, 
• planen, vorbereiten und steuern Arbeitsabläufe und Arbeiten im Team, 
• richten Arbeitsplätze ein, sichern und räumen diese, 
• bauen Arbeitsgerüste auf und ab, setzen Transportgeräte ein und halten sie in Stand, 
• handhaben Werkzeuge, bedienen und warten Geräte und Maschinen, 
• stellen Bauwerkteile her, 
• stellen Bauwerke in und an Gewässern her, kontrollieren sie und halten diese in Stand, 
• stellen Ufersicherungen und Betriebswege her, kontrollieren sie und halten diese in Stand, 
• führen Maßnahmen des biologischen Wasserbaus und der Landschaftspflege durch, 
• stellen Bauwerke für den Küsten- und Inselschutz her, kontrollieren sie und halten diese in Stand, 
• führen Aufgaben der Bauüberwachung durch, 
• führen Maßnahmen zur Unterhaltung und Kontrolle des Gewässerbettes durch und bezeichnen und sichern Fahr-

rinnen und Fahrwasser, 
• führen gewässerkundliche Messungen durch, 
• führen Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Hochwasserabwehr und Eisabwehr durch, 
• führen schwimmende Fahrzeuge und bedienen schwimmende Geräte, 
• betreiben Stauanlagen und unterhalten diese. 
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Werkzeugmechaniker /  
Werkzeugmechanikerin 

 
Was ist neu? 
In dem modernisierten Ausbildungsberuf ist die Strukturkonzeption in Form von Fachrichtungen (Stanz- und Umform-
technik, Instrumententechnik etc.) zugunsten einer größeren Einsatzbreite der Absolventen und Absolventinnen – von 
der Formentechnik über die Instrumententechnik und Stanztechnik bis zur Vorrichtungstechnik- aufgegeben worden. 
Die zukünftige Berufsbefähigung zeichnet sich durch eine breite Aufgabenintegration und weitreichende Selbstorgani-
sation aus. Hierzu gehören die Prozessorientierung, verantwortliches Handeln im Rahmen des betrieblichen Quali-
tätsmanagements, mehr eigenverantwortliche Dispositions- und Terminverantwortung, Kundenorientierung (insbe-
sondere mit internen Kunden) sowie das Anwenden englischer Fachbegriffe in der Kommunikation. Wie alle anderen 
modernisierten „industriellen Metallberufe“ hat auch der Werkzeugmechaniker 
• 50 % gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) mit den anderen industriellen Metall-Ausbildungsberufen 

sowie 50 % berufsspezifische Fachqualifikationen,  
• seine Ausrichtung an den Geschäftsprozessen des Einsatzgebietes des Ausbildungsbetriebes,  
• eine zeitliche Gliederung (Zeitrahmen), die die Verknüpfung von Kern- und Fachqualifikationen mit dem Einsatz-

gebiet verdeutlicht,  
• eine „Gestreckte Abschlussprüfung“, d. h. keine Zwischenprüfung, stattdessen einen vorgezogenen ersten Teil 

der Abschlussprüfung.  
Die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Der Teil I ( ehemalige Zwischenprüfung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis der Abschlussprü-
fung bei. Die Abschlussprüfung Teil II, besteht aus den Prüfungsbereichen Arbeitsauftrag, Auftrags- und Funktions-
analyse, Fertigungstechnik sowie Wirtschaft und Sozialkunde. Dabei kann der Arbeitsauftrag sowohl als „betrieblicher 
Auftrag“ als auch als überregional erstellte praktische Aufgabe durchgeführt werden. 
In beiden Fällen muss der Prüfling durch das dazugehörige Fachgespräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug 
zur Durchführung der praktischen Aufgabe nachweisen. Anstatt der ehemals fachsystematisch gegliederten schriftli-
chen Prüfung soll der Prüfling nun anwendungsbezogene, fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten. Im Prü-
fungsbereich Auftrags und Funktionsanalyse soll er zeigen, dass er die Funktion eines technischen Systems be-
schreiben und im Prüfungsbereich Fertigungstechnik geeignete Fertigungsverfahren zur Herstellung von Bauteilen 
und Baugruppen auswählen, die Auswahl begründen und Methoden zur Qualitätssicherung darstellen planen kann. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Betriebliche und technische Kommunikation,  
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,  
7. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen, 
8. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen, 
9. Warten von Betriebsmitteln, 
10. Steuerungstechnik,  
11. Anschlagen, Sichern und Transportieren, 
12. Kundenorientierung, 
13. Anfertigen von Bauteilen mit unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren, 
14. Montage und Demontage, 
15. Erprobung und Übergabe, 
16. Instandhaltung von Bauteilen und Baugruppen, 
17. Programmieren von Maschinen und Anlagen, 
18. Prüfen, 
19. Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet. 
 
Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in mindestens einem der folgenden Einsatzgebiete anzuwenden und zu vertie-
fen 
1. Formentechnik, 2.  Instrumententechnik, 3.  Stanztechnik, 4.  Vorrichtungstechnik. 
 
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die 
Qualifikation nach Absatz 1 vermittelt werden können.  
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
09. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 13. Juli 2004, S. 1502 
 
Ansprechpartner / Ansprechpartnerin im BIBB 
Dr. Jorg G. Grunwald 
Tel.: 0228 / 107 2201 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: grunwald@bibb.de 

 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 ½ Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerinnen arbeiten vorwiegend in Industriebetrieben in den Einsatzgebieten 
Formentechnik, Instrumententechnik, Stanztechnik oder Vorrichtungstechnik. Sie sind insbesondere in der industriel-
len Serienfertigung von Produkten aus Kunststoffen und Metallen tätig, sowie in der Herstellung von Instrumenten für 
die operative Medizintechnik 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerinnen  
• planen und steuern Arbeitsabläufe, arbeiten im Team, kontrollieren, beurteilen und dokumentieren Arbeitsergeb-

nisse und wenden Methoden der Qualitätssicherung an, 
• fertigen mit Werkzeugen und Maschinen Einzelteile aus unterschiedlichen Werkstoffen,  
• programmieren und bedienen Maschinen mit numerischer Steuerung,  
• stellen insbesondere Spritzguss-, Press- und Prägeformen sowie Stanz- und Umformwerkzeuge,  
• erstellen Vorrichtungen und Betriebsmittel zur Unterstützung bzw. zum Aufbau von industriellen Fertigungsein-

richtungen,  
• fügen Bauteile und Baugruppen zu Werkzeugen, Instrumenten, Vorrichtungen oder Formen,  
• stellen Formflächen mit Feinbearbeitungsverfahren her, 
• führen Instandhaltungsmaßnahmen durch, 
• prüfen und optimieren Funktionen und Abläufe hinsichtlich Quantität und Qualität,  
• wenden technische Unterlagen an und nutzen Informations- und Kommunikationssysteme auch in englischer 

Sprache. 
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Zerspanungsmechaniker /  
Zerspanungsmechanikerin 

 
Was ist neu? 
In dem modernisierten Ausbildungsberuf ist die Strukturkonzeption in Form von Fachrichtungen ( Drehtechnik, Fräs-
technik, Schleiftechnik etc.) zugunsten einer größeren Einsatzbreite der Absolventen und Absolventinnen – von Dreh-
automatensystemen über Dreh- und Fräsmaschinensysteme bis zu Schleifmaschinensystemen - aufgegeben worden. 
Die zukünftige Berufsbefähigung zeichnet sich durch eine breite Aufgabenintegration und weitreichende Selbstorgani-
sation aus. Hierzu gehören die Prozessorientierung, verantwortliches Handeln im Rahmen des betrieblichen Quali-
tätsmanagements, mehr eigenverantwortliche Dispositions- und Terminverantwortung, Kundenorientierung (insbe-
sondere mit internen Kunden) sowie das Anwenden englischer Fachbegriffe in der Kommunikation. Wie alle anderen 
modernisierten „industriellen Metallberufe“ hat auch der Zerspanungssmechaniker 
• 50 % gemeinsame Qualifikationen (Kernqualifikationen) mit den anderen industriellen Metall-Ausbildungsberufen 

sowie 50 % berufsspezifische Fachqualifikationen,  
• seine Ausrichtung an den Geschäftsprozessen des Einsatzgebietes des Ausbildungsbetriebes,  
• eine zeitliche Gliederung (Zeitrahmen), die die Verknüpfung von Kern- und Fachqualifikationen mit dem Einsatz-

gebiet verdeutlicht,  
• eine „Gestreckte Abschlussprüfung“, d. h. keine Zwischenprüfung, stattdessen einen vorgezogenen ersten Teil 

der Abschlussprüfung.  
Die Zwischen- und Abschlussprüfung wurden grundlegend verändert und dem heutigen Standard angepasst. 
Der Teil I (ehemalige Zwischenprüfung) besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet und trägt mit 40% zum Ergebnis der Abschlussprü-
fung bei. Die Abschlussprüfung Teil II, besteht aus den Prüfungsbereichen Arbeitsauftrag, Auftrags- und Funktions-
analyse, Fertigungstechnik sowie Wirtschaft und Sozialkunde. Dabei kann der Arbeitsauftrag sowohl als „betrieblicher 
Auftrag“ als auch als überregional erstellte praktische Aufgabe durchgeführt werden. In beiden Fällen muss der Prüf-
ling durch das dazugehörige Fachgespräch prozessrelevante Kompetenzen in Bezug zur Durchführung der prakti-
schen Aufgabe nachweisen. Anstatt der ehemals fachsystematisch gegliederten schriftlichen Prüfung soll der Prüfling 
nun anwendungsbezogene, fachübergreifende Problemstellungen bearbeiten. Im Prüfungsbereich Auftrags und Funk-
tionsanalyse soll er zeigen, dass er einen Auftrag analysieren und im Prüfungsbereich Fertigungstechnik die Durch-
führung eines Fertigungsauftrags planen kann. 
 
in Kraft: seit 1. August 2004 
 
Inhalte der Berufsausbildung (Ausbildungsberufsbild):  
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. betriebliche und technische Kommunikation,  
6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,  
7. Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen, 
8. Herstellen von Bauteilen und Baugruppen, 
9. Warten von Betriebsmitteln, 
10. Anwenden von Steuerungstechnik,  
11. Anschlagen, Sichern und Transportieren, 
12. Kundenorientierung, 
13. Planen des Fertigungsprozesses, 
14. Programmieren von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen, 
15. Einrichten von Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen, 
16. Herstellen von Werkstücken, 
17. Überwachen und optimieren von Fertigungsabläufen, 
18. Geschäftsprozesse und Qualitätssicherungssysteme im Einsatzgebiet. 
 
(2) Die Qualifikationen nach Absatz 1 sind in mindestens einem der folgenden Einsatzgebiete anzuwenden und zu 
vertiefen 
1. Drehautomatensysteme 
2.  Drehmaschinensysteme 
3.  Fräsemaschinensysteme 
4.  Schleifmaschinensysteme 
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die 
Qualifikation nach Absatz 1 vermittelt werden können. 
 
Anerkennungsdatum / Quelle 
9. Juli 2004, 
Bundesgesetzblatt Jg. 2004 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 13.Juli 2004, S. 1502 
 
Ansprechpartnerin im BIBB 
Petra Westpfahl 
Tel.: 0228 / 107 2226 
Fax: 0228 / 107 2975 
E-Mail: westpfahl@bibb.de 
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Ausbildungsprofil  
 
1. Berufsbezeichnung 
Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin  
 
2. Ausbildungsdauer 
3 ½ Jahre 
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. 
 
3. Arbeitsgebiet 
Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerinnen arbeiten in Bereichen der Industrie und des Handwerks, in 
denen durch spanende Verfahren Bauteile gefertigt werden. Typische Einsatzgebiete sind Drehmaschinensysteme, 
Fräsmaschinensysteme, Drehautomatensysteme und Schleifmaschinensysteme der Einzel- und Serienfertigung. 
 
4. Berufliche Qualifikationen 
Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerinnen 
• beurteilen und analysieren Fertigungsaufträge auf technische Umsetzbarkeit, wählen Informationsquellen und 

technische Unterlagen zur Durchführung der Fertigung aus, 
• wählen Fertigungssysteme auftragsbezogen aus, 
• planen Fertigungsprozesse, erstellen und optimieren Programme für numerisch gesteuerte Fertigungssysteme 

und richten diese ein, 
• nutzen Datenblätter, Beschreibungen, Betriebsanleitungen und andere berufstypische Informationen auch in 

englischer Sprache, 
• richten den Arbeitsplatz ein und organisieren Arbeitsabläufe unter Beachtung terminlicher und wirtschaftlicher 

Vorgaben, 
• stellen Bauteile nach qualitativen Vorgaben durch maschinelle spanabhebende Fertigungsverfahren her und 

überwachen den Fertigungsprozess, 
• wenden Qualitätsmanagementsysteme an, dokumentieren und bewerten Arbeits- und Prüfergebnisse und leiten 

daraus Maßnahmen zur Fertigungs- und Produktoptimierung ab, 
• überwachen und prüfen Sicherheitseinrichtungen, warten und inspizieren Fertigungssysteme, 
• arbeiten im Team, weisen in die Bedienung von Fertigungssystemen ein, stimmen ihre Tätigkeiten mit vor- und 

nachgelagerten Bereichen ab, beachten Kundenforderungen. 
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Teil A: Ausbildungsordnungen 
 
 
Neue Ausbildungsberufe4 zum 1. August 2004 
 

Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 
Erlassdatum 
Fundstelle 

1 Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik /  
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik Hw / IH 02.04.2004 

BGBl I, Nr. 15 S. 5225 

2 Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin Hw / IH 18.05.2004 
BGBl I, Nr. 25 S. 993 

3 Kraftfahrzeugservicemechaniker / Kraftfahrzeugserviceme-
chanikerin6 IH / Hw 02.06.2004 

BGBl I, Nr. 27 S. 1057 

4 Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenfüh-
rerin IH 27.04.2004 

BGBl I, Nr. 19 S. 647 

5 Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin IH 15.07.2004 
BGBl I, Nr. 36 S. 1638 

 
 
 
Modernisierte Ausbildungsberufe7 zum 1. August 2004 
 

Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 
Erlassdatum 
Fundstelle 

1 Aufbereitungsmechaniker / Aufbereitungsmechanikerin  IH 09.02.2004 
BGBl I, Nr. 5, S.160 

2 Bäcker / Bäckerin Hw / IH 21.04.2004 
BGBl I, Nr. 19, S.632 

3 
Berufsausbildung im Einzelhandel: 
- Verkäufer / Verkäuferin 
- Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 

IH 16.07.2004 
BGBl I, Nr. 38, S.1806 

4 Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerin im Betriebs-
dienst IH 15.07.2004 

BGBl I, Nr. 36, S.1626 

5 Fachkraft für Lagerlogistik IH 26.07.2004 
BGBl I, Nr. 39, S.18878 

6 Fachlagerist / Fachlageristin IH 26.07.2004 
BGBl I, Nr. 39, S.18875 

7 Gestalter für visuelles Marketing /  
Gestalterin für visuelles Marketing IH 12.05.2004 

BGBl I, Nr. 23, S.922 

8 Glasveredler / Glasveredlerin Hw / IH 27.04.2004 
BGBl I, Nr. 19 S. 661 

9 Holzbearbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungsmechanikerin IH 15.07.2004 
BGBl I, Nr. 36, S.1645 

10 

Industrielle Metallberufe: 
- Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin 
- Industriemechaniker / Industriemechanikerin 
- Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 
- Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 
- Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin 

IH 13.07.2004 
BGBl I, Nr. 34, S.1502 

11 Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung /  
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung IH 26.07.2004 

BGBl I, Nr. 39, S.1902 

12 Maßschneider / Maßschneiderin Hw 15.04.2004 
BGBl I, Nr. 17, S.571 

                                                      
4 alphabetisch nach Ausbildungsberufen geordnet 
5 Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft 
6 Dieser Ausbildungsberuf wurde nicht unter Mitwirkung des BIBB erarbeitet. 
7 alphabetisch nach Ausbildungsberufen geordnet 
8 Verordnung über die Berufsausbildung im Lagerbereich 
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Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 
Erlassdatum 
Fundstelle 

13 Mechaniker / Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisations-
technik Hw 12.05.2004 

BGBl I, Nr. 23, S.908 

14 Modist / Modistin Hw / IH 15.04.2005 
BGBl I, Nr. 17, S.580 

15 Raumausstatter / Raumausstatterin Hw 18.05.2004 
BGBl I, Nr. 25, S.980 

16 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker /  
Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin Hw 23.06.2004 

BGBl I, Nr. 30, S.1334 

17 Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau IH 22.07.2004 
BGBl I, Nr. 39, S.1874 

18 Schuhmacher / Schuhmacherin Hw 11.03.2004 
BGBl I, Nr. 12, S.445 

19 Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  
Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie IH 09.02.2004 

BGBl I, Nr. 5, S.180 

20 Wasserbauer / Wasserbauerin ÖD / IH  26.05.2004 
BGBl I, Nr. 28, S.1078 

 
 
 
Erprobungsverordnungen zur Einführung der Gestreckten Abschlussprüfung  in 2004 
 

Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 

Erlassdatum 
Fundstelle 

 
Inkrafttreten 

1 

Industrielle Metallberufe: 
- Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin 
- Industriemechaniker / Industriemechanikerin 
- Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 
- Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 
- Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin 

IH 

13.07.2004 
BGBl I, Nr. 34, S.1575 

 
01.08.2004 

2 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker /  
Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin9 Hw / IH 

12.02.2004 
BGBl I, Nr. 8 S. 264 

 
13.02.2004 

3 Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik /  
Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungstechnik5 Hw 

12.02.2004 
BGBl I, Nr. 8 S. 262 

 
13.02.2004 

 
 
 
Ausbildungsordnungen in Vorbereitung10 
 

Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Bisheriges Aner-

kennungs-datum 
Vorgesehener 

Abschluss 
1 Änderungsschneider / Änderungsschneiderin neu 2005 
2 Arzthelfer / Arzthelferin 10.12.1985 2005 

3 

Baustoffprüfer / Baustoffprüferin 
- Fachrichtung Geotechnik 
- Fachrichtung Mörtel- und Betontechnik 
- Fachrichtung Asphalttechnik 

13.05.1975 2005 

4 Binnenschiffer / Binnenschifferin 09.08.1940 2005 

5 Einrichtungsmonteur / Einrichtungsmonteurin 
(Arbeitstitel: Fachkraft für Küchen- und Möbelservice) neu III / 2004 

6 
Ewerführer / Ewerführerin, 
Hafenschiffer / Hafenschifferin, 
Seegüterkontrolleur / Seegüterkontrolleurin 

30.06.1962 
14.03.1958 
04.02.1975 

IV / 2004 

                                                      
9 Änderungsverordnung gegenüber 2003 
10 alphabetisch nach Ausbildungsberufen geordnet 
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Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Bisheriges Aner-

kennungs-datum 
Vorgesehener 

Abschluss 
7 Fachkraft für Agrarservice neu 2005 
8 Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen neu I / 2005 
9 Fachkraft für Produktionstechnik in der Chemischen Industrie neu 2005 
10 Fleischer / Fleischerin 21.12.1983 2005 

11 Galvaniseur / Galvaniseurin 
(Einbeziehung des Bereichs Feuerverzinkung) 12.07.1999 2005 

12 Kaufmann / Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleis-
tungen neu I / 2005 

13 Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit (Arbeitstitel) neu 2005 

14 

Keramische Industrie: 
- Industriekeramiker/ Industriekeramikerin 
- Kerammaler / Kerammalerin 
- Kerammodelleinrichter / Kerammodelleinrichterin 
- Kerammodelleur / Kerammodelleurin 

 
09.02.1983 
28.11.1985 
22.12.1988 
22.12.1988 

2005 

15 Papiertechnologe / Papiertechnologin 26.03.1991 2005 
16 Pflegefachkraft für ambulante Dienste neu offen 

17 Polster- und Dekorationsnäher / Polster- und Dekorationsnä-
herin 

31.10.1942 III / 2005 

18 Produktionsmechaniker Textil / Produktionsmechanikerin 
Textil11 

08.02.1996 
28.01.1993 
28.01.1993 
13.04.1987 
15.10.1986 
13.02.1997 

III / 2005 

19 Reiseverkehrskaufmann / Reiseverkehrskauffrau 24.06.1998 2005 

20 

Sattler / Sattlerin 
- Fachrichtung Fahrzeugsattlerei 
- Fachrichtung Reitsportsattlerei 
- Fachrichtung Feintäschnerei 

29.12.1983 III / 2005 

21 Servicefahrer / Servicefahrerin neu 2005 
22 Technischer Produktdesigner / Technische Produktdesignerin neu III / 2005 
23 Textilveredler / Textilveredlerin 08.02.1996 III / 2005 
24 Tierarzthelfer / Tierarzthelferin 10.12.1985 2005 
25 Tierwirt / Tierwirtin 10.03.1976 III / 2005 

26 
Verfahrensmechaniker / Verfahrensmechanikerin Glastechnik
(Erprobungsverordnung zur Einführung der Gestreckten Ab-
schlussprüfung)  

19.06.2000 offen12 

 
 

                                                      
11 vormals: 

- Stufenausbildung in der Weberei-Industrie: (Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin Weberei; Textilmechaniker / Tex-
tilmechanikerin Bandweberei; Textilmechaniker / Textilmechanikerin Weberei) 

- Stufenausbildung in der Spinnerei-Industrie: (Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin Spinnerei; Textilmechaniker / 
Textilmechanikerin Spinnerei) 

- Stufenausbildung in der Maschen-Industrie: (Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin Maschenindustrie; Textilmechani-
ker / Textilmechanikerin Maschenindustrie) 

- Stufenausbildung in der Vliesstoff-Industrie: (Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin Vliesstoff; Textilmechaniker / Tex-
tilmechanikerin Vliesstoff) 

- Stufenausbildung in der Tufting-Industrie: (Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin Tufting; Textilmechaniker / Textil-
mechanikerin Tufting) 

- Schmucktextilienhersteller / Schmucktextilienherstellerin 
12 Verfahren ruht 
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Implementierung und Evaluierung von Ausbildungsordnungen13 
 

Lfd. 
Nr. Vorhaben Ausbildungs- 

bereich 
Geplanter 
Abschluss 

1 
Evaluation von Erprobungsverordnungen aufgrund des § 28 Abs. 3 
BBiG bzw. § 27 Abs. 2 HwO (Erprobung eines Modells einer „Ge-
streckten Abschlussprüfung“)14 

IH / Hw IV / 2007 

2 Implementation der neuen Elektroberufe im Handwerk Hw IV / 2005 

3 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik / 
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik:  
Implementation der Neuordnung 

IH / Hw III / 2004 

4 Implementation der neuen industriellen Elektroberufe IH IV / 2005 
5 Evaluierung der Erprobungsverordnung „Bestattungsfachkraft“ IH / Hw / ÖD IV / 2007 

6 Auswertung der Neuabschlüsse in neuen und modernisierten Ausbil-
dungsberufen IH / Hw IV / 2004 

7 Evaluation des Ausbildungsberufes Versicherungskaufmann / Versi-
cherungskauffrau IH IV / 2005 

8 Evaluierung des neuen zweijährigen Ausbildungsberufes 
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin IH 2006 

9 Evaluierung des neuen zweijährigen Ausbildungsberufes 
Fachlagerist / Fachlageristin IH 2006 

10 Evaluierung des neuen zweijährigen Ausbildungsberufes 
Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin Hw 2006 

 
 
 
Erarbeitung15 von Erläuterungen und Umsetzungshilfen zu Ausbildungsordnungen16 
 

Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 

1 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik / 
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik IH / Hw 

2 
Berufsausbildung im Einzelhandel: 
- Verkäufer / Verkäuferin 
- Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 

IH 

3 Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik /  
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik IH / Hw 

4 Bauzeichner / Bauzeichnerin IH / Hw 
5 Fahrzeuglackierer / Fahrzeuglackiererin IH / Hw 
6 Glasveredler / Glasveredlerin IH / Hw 
7 Holzbearbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungsmechanikerin IH 

8 

Industrielle Metallberufe: 
- Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin  
- Industriemechaniker / Industriemechanikerin 
- Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 
- Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 
- Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin 

IH 

9 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker / Karosserie und Fahrzeugbaumechanikerin  IH / Hw 
10 Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin  IH / Hw 

                                                      
13 geordnet nach Vorhaben-Nummern 
14 Evaluierung in den Produktions- und Laborberufen der Chemischen Industrie: 

- Chemikant/ Chemikantin, 
- Pharmakant/ Pharmakantin, 
- Chemielaborant/ Chemielaborantin, 
- Biologielaborant/ Biologielaborantin 
- Lacklaborant/ Lacklaborantin 
und Evaluierung in den Ausbildungsberufen: 
- Feinwerkmechaniker / Feinwerkmechanikerin 
- Metallbauer / Metallbauerin. 

15 Der Abschluss des jeweiligen Vorhabens ist abhängig vom Datum der Veröffentlichung. 
16 alphabetisch nach Ausbildungsberufen geordnet 
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Lfd. 
Nr. Ausbildungsberuf Ausbildungs-

bereich 

11 Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin 
und Bauten- und Objektbeschichter / Bauten- und Objektbeschichterin IH / Hw 

12 Maßschneider / Maßschneiderin Hw 

13 Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik /  
Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungstechnik Hw 

14 Mechaniker für Landmaschinentechnik / Mechanikerin für Landmaschinentechnik  IH / Hw 
15 Mechaniker / Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik Hw 
16 Modist / Modistin IH / Hw 
17 Naturwerksteinmechaniker / Naturwerksteinmechanikerin IH 
18 Raumausstatter / Raumausstatterin  Hw 

19 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatroni-
kerin Hw 

20 Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin  IH 
21 Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau IH 
22 Schuhmacher / Schuhmacherin Hw 
23 Straßenwärter / Straßenwärterin IH / ÖD 
24 Tierpfleger / Tierpflegerin IH 
25 Wasserbauer / Wasserbauerin ÖD / IH  
26 Zweiradmechaniker / Zweiradmechanikerin IH / Hw 

 
 
 
Ermittlung von Qualifikationsbedarf und Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen17 
 

Lfd. 
Nr. Vorhaben geplanter 

Abschluss 

1 LEONARDO-Projekt: Europäisches Berufsbild für die Recyclingbranche 
(Recy-Occupation II)  III / 2005 

2 Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung;  
Abstimmung von Lernzielen zur Nachhaltigen Entwicklung IV/ 2004 

3 Arbeitsgruppe „Personenbezogene Dienstleistungen“ laufend 

4 Dualer Ausbildungsberuf für den ambulanten Sektor („Pflegefachkraft für ambulante 
Dienste“) laufend 

5 Expertenteam Versicherungswirtschaft laufend 
6 Mathematisch-technischer Assistent / Mathematisch-technische Assistentin III / 2005 
7 Vorstudie zur Qualifikationsentwicklung im Bankenbereich III / 2004 

8 

Rahmenrichtlinien und praxisgerechte Hilfen für die Erstellung von Musterregelungen 
nach 
§ 48b BBiG und § 42d HwO - Neugestaltung der vorliegenden Hauptausschussempfeh-
lung 

III / 2005 

9 Vorstudie „Aktuelle Berufsbildungspolitik in kaufmännischen Dienstleistungsberufen unter 
dem Gender-Aspekt“ IV / 2004 

10 Expertise für die Neuschaffung eines Ausbildungsberufes 
„Holz- und Bautenschützer / Holz und Bautenschützerin“ III / 2004 

11 Dienstleistungskraft im Sonnenstudio 
Erstellung eines Gutachtens IV / 2004 

12 Electronic Business-Qualifikationsentwicklung im Internationalen Vergleich III / 2004 
13 Projekt „Implementation neuer Ausbildungsberufe im Dienstleistungsbereich“ IV / 2006 

                                                      
17 geordnet nach Vorhaben- beziehungsweise Projekt-Nummern 
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Teil B: Fortbildungsordnungen 
(nach § 46 Abs.2 BBiG bzw. § 42 Abs. 2 HwO) 
 
 
In Kraft getretene Regelungen 200418 
 

Lfd. 
Nr. Fortbildungsordnung Bereich Erlassdatum 

Fundstelle 

1 Geprüfter Fachbauleiter / Geprüfte Fachbauleiterin im 
Tischler-Handwerk Hw 13.07.2004 

BGBl I, Nr. 34, S.1492 

2 Geprüfter Fertigungsplaner / Geprüfte Fertigungsplanerin 
im Tischler-Handwerk Hw 13.07.2004 

BGBl I, Nr. 34, S.1487 

3 Geprüfter Kundenberater / Geprüfte Kundenberaterin im 
Tischler-Handwerk Hw 13.07.2004 

BGBl I, Nr. 34, S.1482 
 
 
 
In Vorbereitung befindliche Regelungen 19 
 

Lfd. 
Nr. Fortbildungsberuf Vorgesehener 

Abschluss 

1 Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Chemie / Geprüfte Industriemeisterin - 
Fachrichtung Chemie III / 2004 

2 Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Elektrotechnik /  
Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Elektrotechnik II / 2004 

3 Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik /  
Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik III / 2005 

4 Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Papiererzeugung /  
Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Papiererzeugung 2004 

5 Fachwirt Außenwirtschaft und -handel / Fachwirtin Außenwirtschaft und -handel 
(Arbeitstitel) 2005 

6 

(Industrie-)Meisterprüfungsverordnungen für die vier UT-Berufe: 
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
- Fachkraft für Abwassertechnik 
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 

I / 2005 

7 Geprüfter Pharmareferent / Geprüfte Pharmareferentin 2004 

8 Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Textil /  
Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Textil 2005 

9 Geprüfter Handelsfachwirt / Geprüfte Handelsfachwirtin  2005 
 
 

                                                      
18 alphabetisch nach Fortbildungsberufen geordnet 
19 geordnet nach Vorhaben-Nummern 
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Ermittlung von Qualifikationsbedarf und Erarbeitung von Weiterbildungskonzepten 20 
 

Lfd. 
Nr. Vorhaben geplanter 

Abschluss 
1 Weiterbildung in der Bauwirtschaft IV / 2005 

2 Hochschulkompatibilität in der Aufstiegsfortbildung am Beispiel branchenübergrei-
fender Querschnittsberufe im Vergleich (Vorbereitung eines Modellversuchs) 2004 

3 Entwicklung eines modularen Weiterbildungskonzepts für ärztliche Helferinnenberufe 
im Bereich des mittleren Managements III / 2004 

4 Fortbildungsregelungen / Zertifizierung im Tätigkeitsfeld Aus- und Fortbildung IV / 2004 

5 Evaluierung der Weiterbildung in der chemischen Industrie, 
Forschungsprojekt „CIWES“ II / 2005 

6 Vorbereitung eines Forschungsprojekts Früherkennung von Qualifikationsanforde-
rungen im Innovationsfeld Optische Technologien IV / 2004 

7 Qualifizierungsbedarf im Bereich der Schließ- und Sicherungstechnik 
Erarbeitung eines Vorschlags für die Fortbildungsregelung IV / 2004 

8 Vorbereitung einer Fortbildungsregelung für den Bereich Fördertechnik IV / 2004 

9 Analyse des Ordnungsbedarfs in der Logistikweiterbildung I / 2005 

10 

Umsetzungshilfen in Fortbildungsordnungen 
Aufstiegsfortbildung im Tischlerhandwerk 
- Geprüfter Kundenbetreuer / Geprüfte Kundenbetreuerin 
- Geprüfter Fertigungsplaner / Geprüfte Fertigungsplanerin  
- Geprüfter Fachbandleiter / Geprüfte Fachbandleiterin 

III / 2004 

11 
Meister / Meisterin für Veranstaltungstechnik in den Fachrichtungen Bühne / Studio, 
Beleuchtung, Halle und Entwerfen einer Fortbildungsregelung in der AV Medien- und 
Veranstaltungstechnik 

2005 

12 Qualifizierung schwer erreichbarer Zielgruppen III / 2005 
 
 
 
Evaluierung von Fortbildungsordnungen 
 

Lfd. 
Nr. Vorhaben geplanter Ab-

schluss 
1 IT-Weiterbildungsberufe IV / 2007 

 
 

                                                      
20 geordnet nach Vorhaben-Nummern 
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Neue und modernisierte Ausbildungsberufe seit 1996 
 
 

Neue Ausbildungsberufe In Kraft seit 

Automobilkaufmann / Automobilkauffrau 1998 
Bauten- und Objektbeschichter / Bauten- und Objektbeschichterin 2003 
Bauwerksabdichter / Bauwerksabdichterin 1997 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik / 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik 

2004 

Bestattungsfachkraft 2003 
Bodenleger / Bodenlegerin 2002 
Bühnenmaler und Bühnenplastiker / Bühnenmalerin und Bühnenplastikerin 2000 
Elektroanlagenmonteur / Elektroanlagenmonteurin 1997 
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme / Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme 2003 
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 
Zusätzliche Fachrichtung: Medizinische Dokumentation 

2000 

Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 1998 
Fachinformatiker / Fachinformatikerin 1997 
Fachkraft für Abwassertechnik 2002 
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 2002 
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 2002 
Fachkraft für Schutz und Sicherheit 2002 
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 2000 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1998 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 2002 
Fachkraft für Wasserwirtschaft 2000 
Fachkraft im Fahrbetrieb 2002 
Fachmann für Systemgastronomie / Fachfrau für Systemgastronomie 1998 
Fahrradmonteur / Fahrradmonteurin 2004 
Fahrzeuglackierer / Fahrzeuglackiererin 2003 
Fassadenmonteur / Fassadenmonteurin 1999 
Fertigungsmechaniker / Fertigungsmechanikerin 1997 
Film- und Videoeditor / Film und Videoeditorin 1996 
Fluggeräteelektroniker / Fluggeräteelektronikerin 1997 
Fotomedienlaborant / Fotomedienlaborantin 1998 
Glasbläser / Glasbläserin 1998 
Industrie-Isolierer / Industrie-Isoliererin 1997 
Informatikkaufmann / Informatikkauffrau 1997 
Informationselektroniker / Informationselektronikerin 1999 
Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau 2003 
Isolierfacharbeiter / Isolierfacharbeiterin 1997 
IT-Systemelektroniker / IT-Systemelektronikerin 1997 
IT-Systemkaufmann / IT-Systemkauffrau 1997 
Kaufmann für audiovisuelle Medien / Kauffrau für audiovisuelle Medien 1998 
Kaufmann für Verkehrsservice / Kauffrau für Verkehrsservice 1997 
Kaufmann im Gesundheitswesen / Kauffrau im Gesundheitswesen 2001 
Kosmetiker / Kosmetikerin 2003 
Kraftfahrzeugservicemechaniker / Kraftfahrzeugservicemechanikerin 2004 
Maschinen- und Anlagenführer / Maschinen- und Anlagenführerin 2004 
Maskenbildner / Maskenbildnerin 2002 
Mechatroniker / Mechatronikerin 1998 
Mediengestalter Bild und Ton / Mediengestalterin Bild und Ton 1996 
Mediengestalter für Digital- und Printmedien / Mediengestalterin für Digital- und Printmedien 1998 
Mikrotechnologe / Mikrotechnologin 1998 
Naturwerksteinmechaniker / Naturwerksteinmechanikerin 1997 
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Neue Ausbildungsberufe In Kraft seit 

Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin 2004 
Servicekaufmann im Luftverkehr / Servicekauffrau im Luftverkehr 1998 
Spezialtiefbauer / Spezialtiefbauerin 1999 
Spielzeughersteller / Spielzeugherstellerin 1997 
Sport- und Fitnesskaufmann / Sport- und Fitnesskauffrau 2001 
Systeminformatiker / Systeminformatikerin 2003 
Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau 2001 
Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik / Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik 1999 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik /  
Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik (Hw) 

1997 

Verfahrensmechaniker Glastechnik / Verfahrensmechanikerin Glastechnik 2000 
Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  
Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie 

1997 

Werbe- und Medienvorlagenhersteller / Werbe- und Medienvorlagenherstellerin 1996 

 
 

Modernisierte Ausbildungsberufe In Kraft seit 

Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin 2004 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik /  
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

2003 

Aufbereitungsmechaniker / Aufbereitungsmechanikerin 2004 
Augenoptiker / Augenoptikerin 1997 
Ausbaufacharbeiter / Ausbaufacharbeiterin 1999 
Bäcker / Bäckerin 2004 
Bankkaufmann / Bankkauffrau 1998 
Baugeräteführer / Baugeräteführerin 1997 
Bauzeichner / Bauzeichnerin 2002 
Berufskraftfahrer / Berufskraftfahrerin  2001 
Beton- und Stahlbetonbauer / Beton- und Stahlbetonbauerin 1999 
Biologielaborant / Biologielaborantin 2000 
Bogenmacher / Bogenmacherin 1997 
Bootsbauer / Bootsbauerin 2000 
Brauer und Mälzer / Brauerin und Mälzerin 1996 
Brunnenbauer / Brunnenbauerin 1999 
Buchbinder / Buchbinderin 1996 
Buchhändler / Buchhändlerin 1998 
Chemielaborant / Chemielaborantin 2000 
Chemikant / Chemikantin 2001 
Dachdecker / Dachdeckerin 1998 
Drucker / Druckerin 2000 
Eisenbahner im Betriebsdienst / Eisenbahnerin im Betriebsdienst 2004 
Elektroniker / Elektronikerin 2003 
Elektroniker für Automatisierungstechnik /  
Elektronikerin für Automatisierungstechnik 

2003 

Elektroniker für Betriebstechnik / Elektronikerin für Betriebstechnik 2003 
Elektroniker für Geräte und Systeme / Elektronikerin für Geräte und Systeme 2003 
Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme / Elektronikerin für luftfahrttechnische Systeme 2003 
Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik / Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik 2003 
Estrichleger / Estrichlegerin 1999 
Fachangestellter für Arbeitsförderung / Fachangestellte für Arbeitsförderung 1999 
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Fachangestellte für Bäderbetriebe 1997 
Fachkraft für Lagerlogistik 2004 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 2000 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 2002 
Fachkraft im Gastgewerbe 1998 
Fachlagerist / Fachlageristin 2004 
Fahrzeuginnenausstatter / Fahrzeuginnenausstatterin 2003 
Feinoptiker / Feinoptikerin 2002 
Feinwerkmechaniker / Feinwerkmechanikerin 2002 
Feuerungs- und Schornsteinbauer / Feuerungs- und Schornsteinbauerin 1999 
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Flexograf / Flexografin 1997 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger / Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin 1999 
Florist / Floristin 1997 
Fluggerätemechaniker / Fluggerätemechanikerin 1997 
Forstwirt / Forstwirtin 1998 
Fotograf / Fotografin 1997 
Friseur / Friseurin 1997 
Galvaniseur / Galvaniseurin 1999 
Gärtner / Gärtnerin 1996 
Gebäudereiniger / Gebäudereinigerin 1999 
Geigenbauer / Geigenbauerin 1997 
Gerüstbauer / Gerüstbauerin 2000 
Gestalter für visuelles Marketing / Gestalterin für visuelles Marketing 2004 
Gießereimechaniker / Gießereimechanikerin 1997 
Glaser / Glaserin 2001 
Glasveredler / Glasveredlerin 2004 
Gleisbauer / Gleisbauerin 1999 
Graveur / Graveurin 1998 
Handzuginstrumentenmacher / Handzuginstrumentenmacherin 1997 
Hauswirtschafter / Hauswirtschafterin 1999 
Hochbaufacharbeiter / Hochbaufacharbeiterin 1999 
Holzbearbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungsmechanikerin 2004 
Holzbildhauer / Holzbildhauerin 1997 
Holzblasinstrumentenmacher / Holzblasinstrumentenmacherin 1997 
Holzspielzeugmacher / Holzspielzeugmacherin 1996 
Hörgeräteakustiker / Hörgeräteakustikerin 1997 
Hotelfachmann / Hotelfachfrau 1998 
Hotelkaufmann / Hotelkauffrau 1998 
Industriekaufmann / Industriekauffrau 2002 
Industriemechaniker / Industriemechanikerin 2004 
Justizfachangestellter / Justizfachangestellte 1998 
Kanalbauer / Kanalbauerin 1999 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker / Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin 2003 
Kartograf / Kartografin 1997 
Kaufmann / Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistung 2004 
Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 2004 
Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr / Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr (KiES) 1999 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel / Kauffrau im Groß- und Außenhandel 1997 
Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft 

1996 

Koch / Köchin 1998 
Konditor / Konditorin 2003 
Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin 2004 
Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin 2003 
Kürschner / Kürschnerin 1997 
Lacklaborant / Lacklaborantin 2000 
Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin 2003 
Maßschneider / Maßschneiderin 2004 
Maurer / Maurerin 1999 
Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik / Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungstechnik 2003 
Mechaniker für Landmaschinentechnik / Mechanikerin für Landmaschinentechnik 2003 
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik /  
Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik 

2004 

Metall- und Glockengießer / Metall- und Glockengießerin 1998 
Metallbauer / Metallbauerin 2002 
Metallbildner / Metallbildnerin 1998 
Metallblasinstrumentenmacher / Metallblasinstrumentenmacherin 1997 
Modellbaumechaniker / Modellbaumechanikerin 1997 
Modenäher / Modenäherin 1997 
Modeschneider / Modeschneiderin 1997 
Modist / Modistin 2004 
Naturwerksteinmechaniker / Naturwerksteinmechanikerin 2003 
Orthopädiemechaniker und Bandagist / Orthopädiemechanikerin und Bandagistin 1996 



Modernisierte Ausbildungsberufe In Kraft seit 

Orthopädieschuhmacher / Orthopädieschuhmacherin 1999 
Parkettleger / Parkettlegerin 2002 
Pharmakant / Pharmakantin 2001 
Physiklaborant / Physiklaborantin 1996 
Polsterer / Polsterin 1997 
Produktgestalter-Textil / Produktgestalterin-Textil 2003 
Raumausstatter / Raumausstatterin 2004 
Reiseverkehrskaufmann / Reiseverkehrskauffrau 1998 
Restaurantfachmann / Restaurantfachfrau 1998 
Rohrleitungsbauer / Rohrleitungsbauerin 1999 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin 2004 
Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau 2004 
Schilder- und Lichtreklamehersteller /  Schilder- und Lichtreklameherstellerin 1999 
Schmucktextilienhersteller / Schmucktextilienherstellerin 1997 
Schornsteinfeger / Schornsteinfegerin 1997 
Schuhfertiger / Schuhfertigerin 1998 
Schuhmacher / Schuhmacherin 2004 
Siebdrucker / Siebdruckerin 2000 
Sozialversicherungsfachangestellter / Sozialversicherungsfachangestellte 1997 
Speditionskaufmann / Speditionskauffrau 1996 
Steinmetz und Steinbildhauer / Steinmetzin und Steinbildhauerin 2003 
Steuerfachangestellter / Steuerfachangestellte 1996 
Straßenbauer / Straßenbauerin 1999 
Straßenwärter / Straßenwärterin 2002 
Stuckateur / Stuckateurin 1999 
Systemelektroniker / Systemelektronikerin 2003 
Technischer Konfektionär / Technische Konfektionärin 1997 
Textillaborant / Textillaborantin 2003 
Textilmaschinenführer / Textilmaschinenführerin 1996 
Textilmechaniker / Textilmechanikerin 1996 
Textilreiniger / Textilreinigerin 2002 
Textilveredler / Textilveredlerin 1996 
Tiefbaufacharbeiter / Tiefbaufacharbeiterin 1999 
Tierpfleger / Tierpflegerin 2003 
Tischler / Tischlerin 1997 
Trockenbaumonteur / Trockenbaumonteurin 1999 
Uhrmacher / Uhrmacherin 2001 
Verfahrensmechaniker für Brillenoptik / Verfahrensmechanikerin für Brillenoptik 2002 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik /  
Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik (ICH) 

1997 

Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie /  
Verfahrensmechanikerin in der Hütten- und Halbzeugindustrie 

1997 

Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  
Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie 

2004 

Vergolder / Vergolderin 1997 
Verkäufer / Verkäuferin 2004 
Verlagskaufmann / Verlagskauffrau 1998 
Verpackungsmittelmechaniker / Verpackungsmittelmechanikerin 2001 
Versicherungskaufmann / Versicherungskauffrau 2002 
Verwaltungsfachangestellter / Verwaltungsfachangestellte 1999 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer / Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin 1999 
Wasserbauer / Wasserbauerin 2004 
Weber / Weberin 2001 
Werkstoffprüfer / Werkstoffprüferin  1996 
Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 2004 
Winzer / Winzerin 1997 
Zahnmedizinischer Fachangestellter / Zahnmedizinische Fachangestellte 2001 
Zahntechniker / Zahntechnikerin 1998 
Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin 2004 
Zimmerer / Zimmerin 1999 
Zupfinstrumentenmacher / Zupfinstrumentenmacherin 1997 
Zweiradmechaniker / Zweiradmechanikerin 2003 
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Hilfen für die Ausbildungspraxis: 

Erläuterungen und Umsetzungshilfen zu Ausbildungsordnungen 
 
Die Umsetzung insbesondere neuer Ausbildungsordnungen in die praktische Arbeit stellt an Betriebe, 
Berufsschulen, überbetriebliche Ausbildungsstätten, zuständige Stellen wie auch an die Auszubildenden 
hohe Anforderungen. Die vom Bundesinstitut für Berufsbildung herausgegebenen Umsetzungshilfen bie-
ten hierfür unentbehrliche Unterstützung und Anregungen. 
 
Neuerungen werden ausführlich dargestellt und erläutert. Die einzelnen Paragraphen des jeweiligen Ver-
ordnungstextes werden umfassend kommentiert. Die Erläuterungen des Ausbildungsrahmenplanes ver-
anschaulichen die Ausbildungsinhalte in Beispielen. Sie machen die zu vermittelnden Kenntnisse und 
Fertigkeiten für die Praxis greifbarer, weisen Lösungswege auf und geben Ausbildern und Ausbilderinnen 
Hinweise auf die Durchführung der Ausbildung. 
 
Beispiele von Arbeitsproben für die Zwischen- und Abschlussprüfung in den neuen Berufen geben wichti-
ge Anregungen für Ausbilder / Ausbilderinnen und Prüfer / Prüferinnen, aber auch für alle Auszubildenden 
und erlauben einen Einblick in das Spektrum der Prüfungsanforderungen. 
 
Hinweise zur Ausbildungsplanung, z. B. Checklisten für den Ausbildungsbetrieb, Erläuterungen zur Erstel-
lung eines betrieblichen Ausbildungsplans und Beispiele zum Ausfüllen des Ausbildungsnachweises un-
terstützen gezielt und praxisnah alle mit der Ausbildung beauftragten Personen.  
 
Der beigefügte Rahmenlehrplan informiert über die Anforderungen des jeweiligen Berufsschulunterrichts. 
Wertvolle Informationen für mögliche Weiterbildungen und Qualifizierungen in den jeweiligen Berufen und 
Hinweise zu weiterführender Literatur runden die Erläuterungen und Praxishilfen ab. 
 
Einen praktischen Beitrag zur Förderung der Transparenz beruflicher Qualifikationen und der Mobilität 
junger Fachkräfte auf dem europäischen Arbeitsmarkt leistet in den neu erschienenen Erläuterungen das 
in deutscher, englischer und französischer Sprache wiedergegebene Ausbildungsprofil. Als Beilage zum 
Abschlusszeugnis soll es diejenigen, die sich für einen Arbeitsplatz im Ausland interessieren, bei der Be-
werbung unterstützen.  
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Zu folgenden Berufen sind bisher Erläuterungen und Umsetzungshilfen erschienen: 

Titel 
ISBN-Nr.: 
3-8214-... Preis 

• Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik / 
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

7411-5 14,50 €

• Aufbereitungsmechaniker / Aufbereitungsmechanikerin 7054-2 14,50 €
• Augenoptiker / Augenoptikerin 7093-3 16,50 €
• Automobilkaufmann / Automobilkauffrau 7113-1 18,50 €
• Baugeräteführer / Baugeräteführein 7108-5 13,50 €
• Bauwerksabdichter / Bauwerksabdichterin 7094-1 16,50 €
• Bauwerksmechaniker / Bauwerksmechanikerin 

für Abbruch und Betontrenntechnik (in Vorbereitung) 
 

• Bauzeichner / Bauzeichnerin  7143-3 13,50 €
• Bergmechaniker / Bergmechanikerin 7009-7 8,50 €
• Bergvermessungstechniker / Bergvermessungstechnikerin 7061-5 14,50 €
• Berufe im Gastgewerbe 7012-6 16,50 €
• Berufsausbildung im Einzelhandel 

Verkäufer / Verkäuferin - Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel (in Vorbereitung) 
 

• Bodenleger / Bodenlegerin 7145-X 13,50 €
• Bootsbauer / Bootsbauerin 7130-1 16,50 €
• Buchbinder / Buchbinderin 7085-2 14,50 €
• Buchhändler / Buchhändlerin 7090-9 16,50 €
• Drechsler / Drechslerin, Elfenbeinschnitzer / Elfenbeinschnitzerin 7041-0 9,50 €
• Eisenbahner im Betriebsdienst  / Eisenbahnerin im Betriebsdienst 7118-2 18,50 €
• Fachangestellter / Fachangestellte für Arbeitsförderung 7117-4 18,50 €
• Fachangestellter / Fachangestellte für Bürokommunikation 7042-9 14,50 €
• Fachangestellter / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 7123-9 18,50 €
• Fachinformatiker / Fachinformatikerin 7087-9 18,50 €
• Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr, Postverkehrskaufmann / Postverkehrs-

kauffrau 
7076-3 17,50 €

• Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 7129-8 17,50 €
• Fachkraft für Wasserwirtschaft 7128-X 16,50 €
• Fachkraft im Fahrbetrieb 7150-6 16,50 €
• Fahrzeuglackierer / Fahrzeuglackiererin (in Vorbereitung)  
• Fassadenmonteur / Fassadenmonteurin 7124-7 18,50 €
• Feinoptiker / Feinoptikerin 7149-2 17,50 €
• Feinwerkmechaniker / Feinwerkmechanikerin 7401-7 12,50 €
• Fotograf / Fotografin 7095-X 13,50 €
• Friseur / Friseurin 7082-8 12,50 €
• Gebäudereiniger / Gebäudereinigerin 7105-0 13,50 €
• Gerüstbauer / Gerüstbauerin 7043-7 8,50 €
• Glaser / Glaserin 7137-9 16,50 €
• Glasveredler / Glasveredlerin (in Vorbereitung)  
• Hauswirtschafter / Hauswirtschafterin 7122-0 17,50 €
• Holzbearbeitungsmechaniker/Holzbearbeitungsmechanikerin (in Vorbereitung)  
• Holzbildhauer / Holzbildhauerin 7097-6 14,50 €
• Industriekaufmann / Industriekauffrau  7127-1 18,50 €
• Industrielle Metallberufe (Neuauflage in Vorbereitung) 7040-2 12,50 €
• Informatikkaufmann / Informatikkauffrau 7089-5 17,50 €
• Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau 7147-6 16,50 €
• Isolierfacharbeiter / Isolierfacharbeiterin - Industrie-Isolierer / Industrie-Isoliererin 7134-4 17,50 €
• IT-System-Elektroniker / IT-System-Elektronikerin 7086-0 17,50 €
• IT-System-Kaufmann / IT-System-Kauffrau 7088-7 17,50 €
• Justizfachangestellte / Justizfachangestellte 7091-7 14,50 €
• Kaufmann im Gesundheitswesen / Kauffrau im Gesundheitswesen 7131-X 18,50 €
• Kaufmann / Kauffrau für audiovisuelle Medien 7100-X 16,50 €
• Kaufmann / Kauffrau für Verkehrsservice 7083-6 17,50 €
• Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 7077-1 17,50 €
• Kaufmann / Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 7115-8 17,50 €
• Koch / Köchin 7107-7 12,50 €
• Konstruktionsmechaniker / Konstruktionsmechanikerin - 

Anlagenmechaniker / Anlagenmechaniker in der FR Schweißtechnik 
7116-6 18,50 €

• Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin 7414-9 12,50 €
• Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin (in Vorbereitung)  
• Maßschneider / Maßschneiderin (in Vorbereitung)  
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• Maskenbildner / Maskenbildnerin  7146-8 16,50 €
• Metallbauer / Metallbauerin 7400-9 13,50 €
• Modellbauer / Modellbauerin 7036-4 9,50 €
• Modist / Modistin (in Vorbereitung)  
• Naturwerksteinmechaniker /  

Naturwerksteinmechanikerin (Neuauflage in Vorbereitung) 
7109-3 14,50 €

• Orthopädiemechaniker / Orthopädiemechanikerin und 
Bandagist / Bandagistin 

7080-1 16,50 €

• Orthopädieschuhmacher / Orthopädieschuhmacherin 7121-2 16,50 €
• Parkettleger / Parkettlegerin 7144-1 13,50 €
• Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter /  

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 
7075-5 18,50 €

• Polsterer / Polsterin 7092-5 14,50 €
• Reiseverkehrskaufmann / Reiseverkehrskauffrau 7110-7 17,50 €
• Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker / 

Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin (in Vorbereitung) 
 

• Schädlingsbekämpfer / Schädlingsbekämpferin (in Vorbereitung)  
• Schifffahrtskaufmann / Schifffahrtskauffrau (in Vorbereitung)  
• Schilder- und Lichtreklamehersteller /  

Schilder- und Lichtreklameherstellerin 
7104-2 12,50 €

• Schornsteinfeger / Schornsteinfegerin 7084-4 16,50 €
• Servicekaufmann / Servicekauffrau im Luftverkehr 7096-8 14,50 €
• Sozialversicherungsfachangestellter / Sozialversicherungsfachangestellte 7079-8 18,50 €
• Speditionskaufmann / Speditionskauffrau (Neuauflage in Vorbereitung) 7078-X 16,50 €
• Spielzeughersteller / Spielzeugherstellerin 7103-4 14,50 €
• Sport- und Fitnesskaufmann / Sport und Fitnesskauffrau 7135-2 16,50 €
• Steinmetz und Steinbildhauer / Steinmetzin und Steinbildhauerin 7148-4 16,50 €
• Straßenwärter / Straßenwärterin (in Vorbereitung)   
• Technischer Zeichner / Technische Zeichnerin   

- Fachrichtung Elektrotechnik 7070-4 14,50 €
- Fachrichtung Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik 7068-2 14.50 €
- Fachrichtung Holztechnik 7071-2 14,50 €
- Fachrichtung Maschinen- und Anlagentechnik 7069-0 14,50 €
- Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik 7067-4 14,50 €

• Textilreiniger / Textilreinigerin 7153-0 15,50 €
• Tierarzthelfer / Tierarzthelferin 7034-8 8,50 €
• Tierpfleger / Tierpflegerin (in Vorbereitung)  
• Tischler / Tischlerin 7081-X 14,50 €
• Umwelttechnische (UT) Berufe:   

- Fachkraft für Abwassertechnik 7141-7 13,50 €
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 7142-5 13,50 €
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 7140-9 13,50 €
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 7139-5 13,50 €

• Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik /  
Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik 

7126-3 16,50 €

• Verfahrenmechaniker für Brillenoptik / Verfahrensmechanikerin für Brillenoptik 7152-2 16,50 €
• Verfahrensmechaniker Glastechnik / Verfahrensmechanikerin Glastechnik 7125-5 16,50 €
• Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie /  

Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie 
7055-0 17,50 €

• Verlagskaufmann / Verlagskaufrau 7099-2 17,50 €
• Verpackungsmittelmechaniker / Verpackungsmittelmechanikerin 7132-8 14,50 €
• Verwaltungsfachangestellter / Verwaltungsfachangestellte 7106-9 17,50 €
• Wasserbauer / Wasserbauerin (in Vorbereitung)  
• Werkzeugmechaniker / Werkzeugmechanikerin 7060-7 9,50 €
• Zahnmedizinischer Fachangestellter / Zahnmedizinische Fachangestellte 7138-7 16,50 €
• Zahntechniker / Zahntechnikerin 7112-3 16,50 €
• Zweiradmechaniker / Zweiradmechanikerin (in Vorbereitung)  

 
Die Erläuterungen und Umsetzungshilfen zu Ausbildungsordnungen sind zu beziehen beim 
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